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Die größte weltweite Gesundheitskrise seit vielen Jahrzehn-
ten hat uns voll erfasst, mit Auswirkungen auf alle Altersgrup-
pen und Lebensbereiche. Die massiven Einschränkungen 
durch das Coronavirus können wir beenden. Wir alle können 
dazu beitragen unser normales Leben wieder zurückzube-
kommen, aber das schaffen wir nur gemeinsam. Liebe Horn-
steinerinnen und Hornsteiner, lassen Sie sich impfen! 

An dieser Stelle möchten wir uns recht herzlich bei allen 
bedanken, die bereits eines der Impfangebote in Anspruch 
genommen haben. In Hornstein haben mehr als 78 Prozent 
der Bevölkerung ein aktives Impfzertifikat. 1.726 Einwohner 

haben bereits den dritten Stich erhalten.

Die COVID-19-Schutzimpfung ist ein Erfolgsprojekt der Wis-
senschaft. In Österreich wurden bereits über 17 Millionen 
Impfdosen verabreicht. 

Durch unsere Hausärzte Dr. Reisner und Dr. Heindl können 
wir ein wohnortnahes und unkompliziertes Impfangebot 
schaffen. Wir sind überzeugt, dass wir gemeinsam auch die 
neue Welle meistern werden, denn die Impfung schützt wei-
terhin zu einem hohen Prozentsatz vor einer 
Hospitalisierung.

GRATIS ERST- UND  
AUFFRISCHUNGSIMPFUNGEN

bei unseren Hausärzten nach telefonischer Anmeldung möglich!

Dr. Johannes Reisner
Rechte Hauptzeile 25

02689 25008

Dr. Hans Heindl
Alte Bandfabrik 1/4a

02689 2268

Die Gesundheitsversorgung unserer Gemeinde ist mir ein besonderes Anliegen. Mit dem medi-
zinischen Kompetenzzentrum Hornstein haben wir den ersten wichtigen Schritt in die Zukunft 
gesetzt und zahlreiche Fachärzte und einen unserer Hausärzte sowie die Apotheke an einem 
Standort vereint. 

Wir denken jedoch schon weiter: Mit einer Primärversorgungseinheit wollen wir die medizini-
sche Grundversorgung auch für die nächsten Jahre abdecken und das bestehende Angebot 
deutlich erweitern. 

Mit dem Beschluss des neuen Bebauungsplans nimmt Hornstein eine Vorreiterrolle im Burgen-
land ein. Mit den neuen Richtlinien stoppen wir den verdichteten Wohnbau in unserer Gemeinde, 
pro Wohneinheit sind zukünftig 350 Quadratmeter Bauplatzfläche notwendig. Ich bedanke mich 
bei allen, die an der Erarbeitung mitgewirkt haben, vor allem auch für die Rückmeldungen und 
dem Interesse der Hornsteiner Bevölkerung!

Aufgrund der steigenden Impfrate und dem meist schwächeren Verlauf der Omikron-Variante 
können in Österreich mit 5. März zahlreiche Öffnungsschritte erfolgen. Wir haben für Sie die 
wichtigsten Informationen dazu gesammelt. Auch unser Impf-Gewinnspiel läuft noch bis  
15. März.  

Ich freue mich bereits, Sie bei einer der kommenden Veranstaltungen persönlich  
begrüßen zu dürfen. 

PERSÖNLICHE WORTEINHALT

LAbg. Mag. Christoph Wolf, M.A. 
Ihr Bürgermeister

Liebe Hornsteinerinnen und Hornsteiner!

ÖFFNUNGSZEITEN

BÜRGERSERVICESTELLE
Rathausplatz 1

MO bis DO 07:00 – 12:00 Uhr
FR 07:00 – 18:00 Uhr

02689 2225
post@hornstein.bgld.gv.at
Fachgespräche nur nach  
telefonischer Terminvereinbarung. 

KINDERGARTEN/KRIPPE
Schulgasse 10

MO bis FR 06:45 – 17:00 Uhr

02689 2226-33
kindergarten@hornstein.bgld.gv.at

SCHULISCHE TAGESBETREUUNG

MO bis FR 07:00 – 07:45 Uhr (Frühbetreuung)
MO bis FR 11:45 – 17:00 Uhr

0664 881 696 07
stb@hornstein.bgld.gv.at

ELEKTRO-ORTSBUS 
(INKL. SCHÜLERVERKEHR)

MO bis FR 07:00 – 17:00 Uhr
MO bis FR 08:00 – 13:00 Uhr  
 (Schulfreie Tage)

0664 872 02 07

ALTSTOFFSAMMELZENTRUM
Industriegasse II/10

MI 16:00 – 19:00 Uhr
FR 16:00 – 19:00 Uhr
SA 08:00 – 13:00 Uhr

► Berechtigungskarte nicht vergessen!

BMV-Mülltelefon: 08000 806 154
Umweltdienst Bgld.: 02612 42120-0
Entsorgung der Abfälle gemäß des Burgenländischen 
Müllverbandes und Umweltdienstes Burgenland.

BÜCHEREI (2-G REGEL BEACHTEN!)

MO und MI 16:00 – 19:00 Uhr
SA 09:00 – 12:00 Uhr
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Aufgrund von COVID-19 bitten wir Sie gegebenenfalls aktuelle Öffnungszeiten direkt nachzufragen.

SAVE  
THE DATE

Jubiläums-Festwoche: 

26.5. – 6.6.2022
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Gesundes Wachstum fixiert  
und verdichteter Wohnbau gestoppt 

Pro Wohneinheit sind 350 m²  
an Bauland notwendig
Mit Beschluss der 1. Änderungen des Bebauungsplans für den Ort 
in der Gemeinderatssitzung vom 21. Feber 2022 nimmt die 
Gemeinde eine Vorreiterrolle im Burgenland ein, erklärt Bürger-
meister Christoph Wolf: „Der Beschluss steht am Ende eines lan-
gen Prozesses, der seit 2018 durch intensive Bürgerbeteiligung und 
einem interessanten Diskurs mit allen Stakeholdern geprägt war.“ 

Ausgangspunkt war eine Novelle des Raumplanungsgesetzes, 
welche neue Festlegungen im Bebauungsplan ermöglicht. 
Der Bebauungsplan für den Ort inkludiert wesentliche 
Aspekte für qualitätsvolles Bauen und gesundes Wachstum. 
Weiters wurden bereits 2021 Vergaberichtlinien im Gemein-
derat beschlossen, die den Verkauf von Gemeindegrundstü-
cken an Hornsteiner regeln. 

Erstmals rechtlich möglich kommen nun Voraussetzungen  
in den Bebauungsplan Hornstein:

 • Einschränkung der Bebauung: pro Wohneinheit braucht 
man 350 m² an Bauland-Fläche.

 • Pro Wohneinheit sind mindestens zwei Parkplätze auf 
Eigengrund zu errichten.

 • Die Hauseinfahrten und deren Breiten werden geregelt.
 • Mindestbauplatzgrößen regeln Teilung von Grundstücken. 
 • Die Bebauungsdichte wurde erstmals flächendeckend  
für das gesamte Ortsgebiet festgelegt. 

„Im Zuge der sechswöchigen öffentlichen Auflage gab es für 
jeden die Möglichkeit, Stellung zum neuen Bebauungsplan zu 
nehmen. Die eingebrachten Erinnerungen wurden vom 
Raumplanungsbüro geprüft und sind in die Beratung mitein-
geflossen“, erklärt Wolf. 

Die langfristige Planung sieht vor allem auch die Verwertung 
der bestehenden Baulandflächen vor: „Mit unserem Aufschlie-
ßungsprojekt Lodischäcker ist es uns gelungen, bereits gewid-
metes Bauland anzukaufen und somit Bauplätze für Hornsteiner 
Familien zu schaffen“, freut sich der Bürgermeister. 

BEBAUUNGSPLAN STOPPT  
DEN VERDICHTETEN WOHNBAU 

Neben dem örtlichen Entwicklungskonzept wurde auch der 
Bebauungsplan überarbeitet. „Der Erhalt des Dorfcharakter 
war uns dabei wichtig. Dennoch ermöglichen wir in den 
lockeren Siedlungsgebieten auch eine moderne Architektur. 
Den verdichteten Wohnbau schränken wir stark ein“, fasst 
Wolf die wichtigsten Änderungen zusammen. 

„Wir haben aus den Versäumnissen der Vergangenheit 
gelernt und weisen mit dem neuen Bebauungsplan den Weg 
in eine Zukunft mit einem gesunden Wachstum für unsere 
Gemeinde“, so Wolf. 

Beschlossen: 1. Änderung des Bebauungsplan

Jubiläumsausstellung „750 Jahre Hornstein“

WIR SUCHEN IHRE 
ALTEN SCHÄTZE

Die Festwoche anlässlich des 750-Jahr-Jubiläums der Marktgemeinde Hornstein, 
fi ndet von 26. Mai bis 6. Juni 2022 statt.

Ein wichtiger Teil dieser Festwoche ist die Ausstellung im Pfarrsaal. Es sollen neben 
Ausstellungsstücken aus  Sopron, vom Landesmuseum Burgenland, der Hornsteiner Kirche, 

der Freiwilligen Feuerwehr und des Heimatarchivs auch Ausstellungsstücke aus 
Hornsteiner Haushalten ausgestellt werden. Um die Ausstellung abwechslungsreich 

zu gestalten und allen Besuchern einen möglichst großen Einblick in die 
Geschichte Hornsteins präsentieren zu können, brauchen wir bitte Ihre Mithilfe.

Als Bürgermeister ersuche ich Sie uns besondere Exponate als Leihgabe zur Verfügung zu stellen. 
Diese werden in versperrten Vitrinen ausgestellt um jegliche Beschädigung auszuschließen. 

Sollten Sie besondere Objekte mit Bezug zu Hornstein, wie z.B. Gebetbücher, 
Originalurkunden, Andenkenbilder, Bücher, Fahnen, Marienstatuen, oder ähnliches, in 

Ihrem Besitz haben, bitten wir Sie diese für die Ausstellung vom 16. Mai bis 6. Juni 2022 
kostenlos zur Verfügung zu stellen. 

Bitte melden Sie sich per Mail post@hornstein.bgld.gv.at oder telefonisch unter 
02689 2225-11 bei unseren Mitarbeitern im Rathaus.

Wir würden uns freuen, wenn Sie zum Gelingen der Ausstellung 
beitragen und bedanken und bereits im Vorfeld für Ihre Mithilfe.

Mag. Christoph Wolf, M.A.
Bürgermeister

Dr. Günther Stefanits
Leiter Heimatarchiv Hornstein
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 • Die angepassten Bebauungsweisen, Baulinien, 
Gebäudehöhe und Firsthöhen, sowie die Bebau-
ungsdichte (bezogen auf die in Bauland gewidmete 
Fläche des Bauplatzes) sind in der planlichen 
Darstellung pro Gebiet bzw. Bauplatz ersichtlich.

 • Die Vorgarten-Einfriedung muss, wie bisher, 
durchsichtig sein (Sockel bis 0,60 m, Gesamthöhe 
max. 1,5 m).

 • Einführung der Mindestbauplatzgröße je nach 
Gebiet von 350 m² bzw. 400 m²(nach Teilungen), 
aktuelle Bestände sind natürlich ausgenommen.

 • Einschränkung der Bebauung von Bauplätzen je 
nach Gebietstyp (!):

 • auf Bauplätzen mit einer Größe kleiner als 
700 m² max.  
1 Wohneinheit bzw. kleiner als 800 m² max.  
2 Wohneinheiten,

 • auf Bauplätzen mit einer Größe ab 700 m²  
max. 2 Wohneinheiten bzw. ab 800 m²  
max. 3 Wohneinheiten,

 • je weiteren 350 m² bzw 400 m² Bauplatzfläche 
zusätzlich je eine weitere Wohneinheit zulässig.

 • Für die Ermittlung der Wohneinheiten je 
Bauplatz sind nur die als Bauland gewidmeten 
Teilflächen des Bauplatzes heranzuziehen. Ein 
Bauplatz ist eine zusammenhängende, in 
Bauland gewidmete Fläche, welche aus 
mehreren Grundstücken bestehen kann.

 • Die Breite der Grundstückseinfahrten wird auf 
7,00 m je Bauplatz beschränkt und darf maximal 
2/3 der Bauplatzbreite betragen, um öffentliche 
Stellplätze bestmöglich zu erhalten.

 • Je Wohneinheit sind mindestens zwei Stellplätze  
auf Eigengrund zu schaffen. Je fünf Wohneinheiten  
ist ein Gästeparkplatz zu errichten.

WIE IST DER AKTUELLE STAND BEI DEN  
ÄNDERUNGEN DES BEBAUUNGSPLANS?

WAS SIND DIE WESENTLICHEN ÄNDERUN-
GEN IM NEUEN BEBAUUNGSPLAN?

WIE VIELE WOHNEINHEITEN DÜRFEN  
Z.B. AUF FOLGENDEN BAUGRUNDFLÄCHEN 
IN HORNSTEIN NACH DEN NEUEN  
RICHTLINIEN ERRICHTET WERDEN?

Der Bebauungsplan wurde in der Gemeinderatssit-
zung vom 21. Feber beschlossen. Der Beschluss 
stand am Ende eines langen Prozesses, der seit 2018 
durch intensive Bürgerbeteiligung und einem interes-
santen Diskurs mit allen Beteiligten geprägt war. Da-
mit nimmt die Gemeinde Hornstein eine Vorreiter-
rolle im Burgenland ein, da wir als eine der Ersten die 
Möglichkeiten des neuen Raumplanungsgesetzes voll 
ausschöpfen. 

Durch die Einschränkung der Wohneinheiten pro Bau-
platz stoppen wir den verdichteten Wohnbau. Pro 
Wohneinheit sind zukünftig 350 Quadratmeter an 
Bauland-Fläche erforderlich. Weiters sind pro Wohn-
einheit mindestens zwei Parkplätze auf Eigengrund zu 
errichten und die Grundstückseinfahrten werden ein-
geschränkt. Wir weisen mit dem neuen Bebauungs-
plan den Weg in eine Zukunft mit einem gesunden 
Wachstum für unsere Gemeinde.

Bis zu 700 m² pro Bauplatz (in Bauland gewidmete, 
zusammenhängende Grundstücke) darf nur eine 
Wohneinheit, über 700 m2 dürfen zwei und ab weite-
ren vollen 350 m² jeweils eine weitere Wohneinheit 
errichtet werden. 

Baugrundfläche
Max. Anzahl an 
Wohneinheiten

PKW-Stellplätze 
auf Eigengrund

600 m2 1 2

750 m2 2 4

950 m2 2 4

1060 m2 3 6

FRAGEN & ANTWORTEN  
BEBAUUNGSPLAN – 1. ÄNDERUNG 2022

DIE WICHTIGSTEN 
ÄNDERUNGEN  
IM ÜBERBLICK

HOLUNDERWEG
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19.500 m2
Bauland

19.500 m2
: 350 m2

= max. 55 WEH

WIE SIND DIE FEUERWEHRZUFAHREN  
IN DIESEM AREAL GEREGELT?

WARUM DURFTE AUF DEM AREAL DER  
SCHEUNE ÜBERHAUPT GEBAUT WERDEN?

WIE VIELE WOHNEINHEITEN SIND ZUM 
BEISPIEL AUF DEM GRUNDSTÜCK DES 
ALTEN MEIERHOFS ZULÄSSIG?

Eine ausreichende Zugänglichkeit ist jedenfalls dann 
gegeben, wenn der am weitesten entfernte Gebäude-
zugang, der für die Erschließung notwendig ist, in einer 
Entfernung von höchstens 80 m Gehweglänge von der 
Aufstellfläche für die Feuerwehrfahrzeuge liegt. Sämt-
liche Kurvenradien und Breitenangaben sind somit 
obsolet. Zusätzlich wurde als Bescheidauflage die 
Berücksichtigung der TRVB 134 F17 vorgeschrieben.

Die Fläche rund um das Areal der Scheune ist seit 
Jahrzehnten in Bauland gewidmet. Da die Fläche auch 
nie rückgewidmet wurde, steht es den Eigentümern 
frei, ein Bauprojekt durchzuführen. 

Seitens der Baubehörde kann ein privates Bauvorha-
ben, dass dem Baugesetz, dem Flächenwidmungsplan 
und den Bebauungsrichtlinien (dem Bebauungsplan) 
entspricht, nicht willkürlich durch die Baubehörde ver-
hindert werden. 

Der neue Eigentümer ist die Neue Eisenstädter Sied-
lungsgenossenschaft, die das Areal von Fürst Anton 
Esterhazy (bzw. seiner Frau) 2018 erworben hatte. 

Der gesamte Bauplatz (alle zusammenhängende, ge-
widmete Grundstücke) inkl. des Areals der Scheune 
hat eine Fläche von 19.541 m2, somit sind darauf ma-
ximal 55 Wohneinheiten zulässig. 36 Wohneinheiten 
davon entstehen etappenweise in Reihenhäusern mit 
Eigengarten und Keller. 19 Wohneinheiten können so-
mit maximal noch auf diesem Baugrund errichtet wer-
den, wobei die Fläche um die Scheune nich tbebaut 
werden darf! Aktuell sind jedoch keine weiteren 
Wohneinheiten genehmigt oder in Einreichung.
Auf diesem Grundstück erreicht man somit eine 
lockere Bebauung mit einer Bebauungsdichte von ca. 
15 %. Die Grundstücke in unmittelbare Umgebung, 
beispielsweise westlich der Lorettostraße, sowie 
Hadyn- Liszt- und Lenaugasse, weisen weitaus höhere 
Bebauungsdichten auf.

RATHAUS & BÜRGERSERVICE
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BAUVORHABEN  

OHNE BAUSPERRE

BAUVORHABEN 
INNERHALB EINER  

BAUSPERRE

1. ÄNDERUNG  
DES BEBAUUNGSPLANS

Der korrigierte Bebauungsplan wurde am 
23.04.2018 beschlossen, die ursprüngliche 
Fassung stammt bereits aus dem Jahr 2015.

16.09.2019: Absichtsmeldung zur  
1. Änderung des Bebauungsplans  

ans Land Burgenland

27.12.2019: Beginn der Bausperre für zwei 
Jahre (Verlängerung um ein Jahr möglich)

27.12.2019: Einleitung des Verfahrens zur 
Änderung mit Beschluss des Gemeinderates

27. Juli 2020: einstimmiger Beschluss des 
Gemeinderates über ein anderes Bauvorha-

ben unter Ausschluss der Öffentlichkeit 
innerhalb der Bausperre unter schriftlicher 

Anhörung eines Sachverständigen

30.09.2020: Einlangen des Bauansuchens 
der Neuen Eisenstädter zum Projekt 

„Doppelhäuser Meierhof“

25.01.2021: Diskussion in der Gemeinde-
vorstandssitzung über das geplante Projekt

22.02.2021: Beschluss im Gemeinderat 
über das Bauvorhaben unter schriftlicher 

Anhörung eines Sachverständigen  
(gem. Raumplanungsgesetz)

24.03.2021: Bauverhandlung gem.  
§ 18 Bgld. BauG über das Projekt  
„Doppelhäuser Meierhof“ unter  

Anwesenheit der Anrainer

Parteien im Bauverfahren sind  
gem. § 21 Bgld. BauG: 

1. der Bauwerber,
2. der Grundeigentümer,

3. die Eigentümer jener Grundstücke,  
die von den Fronten des Baues weniger  

als 15 m entfernt sind (Nachbarn),
4. die Bgld. Landesumweltanwaltschaft

19.04.2021: Anrainergespräch mit 
Zugeständnissen über mögliches  
erhöhtes Verkehrsaufkommen

11.06.2021: Erlassung des Baubescheides 
mit einigen Auflagen

Innerhalb der Rechtsmittelfrist: keine 
Einsprüche der Anrainer 

daher: Rechtskraft des Baubescheides über 
das Projekt am 26.06.2021

30.08.2021: Spatenstich des Projektes 
„Doppelhäuser Meierhof“

06.09.2021: öffentliche Vorstellung  
der Änderungen des Bebauungsplanes  

im Gemeinderat

19.10.2021: Bürgergespräch zum  
neuen Bebauungsplan

08.11.2021: Verlängerung der Bausperre 
um ein Jahr im Gemeinderat

 09.11.–21.12.2021: öffentliche Auflage 
der Änderungen zum Bebauungsplan 3

21.02.2022: Beschluss der 1. Änderung  
des Bebauungsplans

Einbringung von Ideen  
der Experten aus  

der Praxis, 
Gemeinderäten, 
Sachverständigen 

und Bürgern

DER PROZESS DES BEBAUUNGSPLANS  
IM ZEITVERLAUF

WARUM WIRD DIE ÖFFENTLICHKEIT  
BEI BESTIMMTEN PUNKTEN DER  
TAGESORDNUNG AUSGESCHLOSSEN?

Grundsätzlich sind Sitzungen des Gemeinderates gem. 
§ 44 Abs 1 Bgld. GemO öffentlich. Weiters besagt das 
Gesetz:

„Gegenstände, die die Erlassung von Bescheiden oder 
individuelle Personal- und Abgabenangelegenheiten 
zum Inhalt haben, dürfen nur in einer nicht öffentlichen 
Sitzung behandelt werden. Die Sitzungen des Gemein-
devorstands und der Ausschüsse sind nicht öffentlich.“

Da der Beschluss über das Bauprojekt im Bauverfah-
ren einen Bescheid zum Ergebnis hat, wurde die 
Öffentlichkeit ausgeschlossen. Der Bürgermeister 
darf die Baubewilligung bei Bausperre nur dann ertei-
len, wenn vor der Bauverhandlung der Gemeinderat 
zugestimmt hat.

Der Baubescheid der Doppelhäuser ist seit Juni 2021 
rechtskräftig. Daher ist er rechtsgültig, das Bauverfah-
ren wurde nach dem Gesetz durchgeführt, die 
Bausachverständigen haben das Bauvorhaben über-
prüft. Es gab keine Berufungen von Anrainern. 

KANN EIN BAUVORHABEN WÄHREND 
EINER BAUSPERRE GEMÄSS RAUM- 
PLANUNGSGESETZ ERLAUBT WERDEN?

Eine Bausperre wurde von der Gemeinde gem. § 52 
Bgld. Raumplanungsgesetz erlassen. Die Bausperre 
darf nur während der Zeit der Änderung von Bebau-
ungsplänen und max. 2 Jahre dauern. Es besteht 
jedoch auch ein Rechtsanspruch auf Erteilung einer 
Baubewilligung in der Bausperre!

„Während der Bausperre dürfen in dem betreffenden 
Gebiet Baubewilligungen grundsätzlich nicht erteilt 
werden. Ausnahmen von diesem Verbot sind nur 
zulässig, wenn der Gemeinderat nach Anhörung 
wenigstens einer oder eines Sachverständigen fest-
stellt, dass die beantragte Grundteilung oder das Bau-
vorhaben die beabsichtigte Gesamtgestaltung 
innerhalb der Gemeinde nicht beeinträchtigt und 
einem allenfalls bestehenden Flächenwidmungsplan 
nicht widerspricht.“

Wird um eine Baubewilligung während der Bausperre 
angesucht, muss vor dem Baubescheid durch den Bür-
germeister (Baubehörde I. Instanz) der Gemeinderat 
zustimmen und dabei muss ein Sachverständige ange-
hört werden. Dieser prüft die Einhaltung der zukünfti-
gen Bestimmungen im neuen Bebauungsplan. 

Dieses Gutachten lag dem Gemeinderat vor, wodurch 
die Anhörung eines Sachverständigen gesetzeskon-
form erfolgte. Anschließend folgte die Bauverhand-
lung, die einen rechtsgültigen Baubescheid mit Auflagen 
des Bausachverständigen zum Ergebnis hatte.

Diese Vorgangsweise ist nicht nur in Hornstein, son-
dern burgenlandweit gesetzlich vorgeschrieben und 
auch üblich.

WIRD DURCH DIE NEUEN BEBAUUNGS- 
BESTIMMUNGEN EIGENTUMSERWERB VERHIN-
DERT, DA GRUNDSTÜCKE GEGEBENENFALLS 
NICHT PARZELLIERT WERDEN KÖNNEN?

In Österreich können Eigentumsverhältnisse durch die 
Erstellung eines Nutzwertgutachtens (Parifizierung) 
hergestellt werden. Dieses Gutachten dient dazu, die 
Eigentumsverhältnisse einer mehrheitlich genutzten 
Liegenschaft (grundbücherlich) auszuweisen und darf 
nur von einem befugten Sachverständigen erstellt wer-
den. Man übernimmt somit auch anteilig Eigentum an 
den Gemeinschaftsflächen (Straße, Parkplätze, etc.). 

KANN EIN BAUPROJEKT ABGELEHNT 
WERDEN, WENN ES JEMANDEM  
(ARCHITEKTONISCH) NICHT GEFÄLLT?

Die Baubehörde I. Instanz, welcher der Bürgermeister 
gem. Baugesetz ist, hat im Zuge eines Bewilligungsver-
fahrens das Projekt auf die Einhaltung des Ortsbildes 
hin zu überprüfen. Dabei wird er durch Bausachver-
ständige unterstützt.
Stellt der Sachverständige eine erhebliche Störung oder 
Mängel fest, muss die Baubehörde I. Instanz das Projekt 
abweisen. Subjektive ästhetische Empfindungen (z.B.: 
Architektur) dürfen dabei keine Beurteilungsgrundlage 
bzw. Ausschlussgrund sein, sofern die Bestimmungen 
des Bebauungsplanes berücksichtigt werden.
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DEFINITION LT.  
NEUEM BEBAUUNGSPLAN ABGELEHNTE VORSCHLÄGE

… auf Bauplätzen mit einer Größe ab 700m² [sind daher]  
max. 2 Wohneinheiten und je weiteren 350m² Bauplatzfläche  

zusätzlich je eine weitere Wohneinheit zulässig.

Für die Ermittlung der Wohneinheiten je Bauplatz sind  
nur die als Bauland gewidmeten Teilflächen  

des Bauplatzes heranzuziehen.

„Dabei ist festzulegen, dass die Mindestbauplatzgröße der 
jeweiligen Wohneinheit unmittelbar – unter Anrechnung  
der mindesterforderlichen Allgemeinflächen – zugeordnet  

werden muss. Die Zurechnung von nur indirekt oder gar nicht 
individuell nutzbaren Flächen auf die Mindestbauplatzgröße  

von 350 m² für Doppel-, Reihen und Einfamilienhäuser  
(abzüglich jener nach Baurecht unumgänglichen Allgemeinflächen 

wie Zu-/Abfahrt,brandschutztechnische Erfordernisse,  
Müll etc.) ist nicht zulässig.

BERECHNUNG LT.  
NEUEM BEBAUUNGSPLAN

WILLKÜRLICHE,  
FALSCHE BERECHNUNG

Fläche des Bauplatzes 
(Gesamtfläche aller in Bauland gewidmeten  

Grundstücke inkl. Scheune):  
19.500 m²

Teiler: 350 m²

Maximale Wohneinheiten (abgerundet): 55

• davon entstehen 36 Wohneinheiten in Form von Doppelhäusern
• 19 Wohneinheiten könnten somit in der Scheune entstehen 

• rund um die Scheune ist eine Bebauung unzulässig

! Es wurde noch keine Nutzung der Scheune fixiert.

Eine willkürliche Teilung der Flächen eines Bauplatzes kann  
zu missbräuchlicher Verwendung führen, am Ende  

ergibt die Berechnung dasselbe Ergebnis 
(bis auf Abrundungsunterschiede).

Gesamtfläche: 19.500 m²

• willkürliche Teilfläche 1 (für Doppelhäuser):  
11.500m² : 350 = 32 Wohneinheiten

• willkürliche Teilfläche 2 (Scheune):  
8.000 m² : 350 = 22 Wohneinheiten

Gesamtwohneinheiten bei willkürlicher Teilung = 54

Im Ergebnis würden nur 32 Wohneinheiten in  
Reihenhausform entstehen, dafür 22 Wohnungen  

in der Scheune ermöglich werden. Die Begriffe und Definitionen des Bauplatzes zur Berechnung der maximalen Wohneinheiten folgen einem rechtlichen Schema, die 
vom Sachverständigen vorgeschlagen werden. Andere Vorschläge sind sehr kompliziert, in der Praxis nicht umsetzbar und führen zu 
enormer Rechtsunsicherheit. Die Gemeinde möchte für die Bauvorhaben der Hornsteiner eine klare Linie, die den geltenden Geset-
zen folgt und keine Insellösung für Hornstein,die zu unnötigen Diskussionen und Rechtsstreitigkeiten führen kann.

Im neuen Bebauungsplan hat die Gemeinde gem. § 47 Abs. 2 Z 6. des Bgld. Raumplanungsgesetz „die Ausmaße 
der Bauplätze einschließlich Zahl der darauf zulässigen Wohneinheiten“ festgelegt.

 • Die Definition gem. § 2 Abs. 5 Bgld. Baugesetzes lautet: „Ein Baugrundstück besteht aus einem Grundstück oder mehreren 
Grundstücken, die für Bauvorhaben vorgesehen und geeignet sind.“ 

 • Die in Bauland gewidmete Fläche ist der Bauplatz. Dieser kann somit aus mehreren Grundstücken bestehen. 

Der Sachverständige empfahl der Gemeinde, die Berechnung der Wohneinheiten unkompliziert und einfach zu halten, um 
unterschiedliche Auffassungen, Willkür und Missbrauch zu verhindern.

Die Gesamtfläche des jeweiligen Bauplatzes ist daher durch 350 m² (bzw. 400 m² in bestimmten Gebieten laut Bebauungs-
plan) zu dividieren. Daraus ergibt sich die maximale Anzahl an Wohneinheiten (abgerundet) auf diesem Bauplatz.

BEZUGSFLÄCHE FÜR DIE  
BERECHNUNG DER WOHNEINHEITEN

VERHÄLTNIS VON WOHNEINHEITEN ZU FLÄCHE 
BEI HORNSTEINER SIEDLUNGEN

BEISPIEL DOPPELKREUZSCHEUNE

BEBAUUNGSPLAN ALT / BESTAND FIKTIV NACH BEBAUUNGSPLAN NEU VERÄNDERUNG

Areal Gesamtfläche Anzahl 
WEH

Fläche / 
WEH

Parkplätze / 
WEH

Anzahl 
WEH

Fläche / 
WEH

Parkplätze / 
WEH Wohneinheiten

Karl Stix Wohnpark 4.441 m2 43 103,28 m2 1 12,0 350 m2 2 -31

Anton Probst Wohnpark 4.292 m2 34 126,24 m2 1,32 12,0 350 m2 2 -22

Wohnpark Reitschule 2.869 m2 22 130,41 m2 1,27 8,0 350 m2 2 -14

Wohnpark Ortsbach 15.429 m2 107 144,20 m2 1,88 44,0 350 m2 2 -63

Pater Schmidt Siedlung 3.488 m2 13 268,31 m2 2,15 9,0 350 m2 2 -4

Gottfried Szinovatz WP 10.592 m2 34 311,53 m2 1,62 30,0 350 m2 2 -4

SUMME: -138

Somit kann jeder Grundeigentümer für sich selbst die einfache Berechnung durchführen: 

Bauplatzgröße: ~19.500 m²

Fläche pro WEH: 350 m²
maximale  

Wohneinheiten

RATHAUS & BÜRGERSERVICERATHAUS & BÜRGERSERVICE
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Das Recht auf Akteneinsicht gemäß § 17 AVG haben Parteien (arg „…, können die Parteien“). Wer Partei ist, bestimmt sich 
nach ihrer Rechtsposition, nämlich ob sie „an der Sache vermöge eines Rechtsanspruches oder eines rechtlichen Interesses 
beteiltigt sind“ (§ 8 AVG). Heute würde man sagen, wer ein subjektives-öffentliches Recht an einer Sache hat, ist Partei in 
einem Verwaltungsverfahren. Wer ein solches Recht hat, bestimmt sich nach dem jeweiligen Materiengesetz (bzw. auch nach 
allgemein-rechtlichen/verfassungsrechtlichen Grundsätzen).

Im Bauverfahren nach dem Bgld. BauG ist in § 21 genau geregelt, wer Partei ist. Parteien sind demnach 
1. der Bauwerber, 
2. der Grundeigentümer bzw. die Miteigentümer, wenn der Bauwerber nicht Alleineigentümer ist, 
3. die Eigentümer jener Grundstücke, die von den Fronten des Baues weniger als 15 m entfernt sind (Nachbarn), 
4. die Burgenländische Landesumweltanwaltschaft. 

Nachbarn iSd § 21 BauG sind daher zunächst Parteien des Bauverfahrens.

Allerdings kann die Parteistellung von Nachbarn präkludieren, also erlöschen. Die Parteistellung eines Nachbarn präkludiert 
gemäß § 42 Abs 1 AVG, wenn eine mündliche Verhandlung gemäß § 41 Abs. 1 zweiter Satz AVG und in einer in den Verwal-
tungsvorschriften vorgesehenen besonderen Form kundgemacht wurde, und der jeweilige Nachbar nicht spätestens am Tag 
vor Beginn der Verhandlung während der Amtsstunden bei der Behörde oder währendder Verhandlung Einwendungen er-
hebt. Die Form der Kundmachung in § 41 Abs 1 zweiter Satz AVG ist: (i) Amtstafel der Gemeinde oder (ii) durch Verlaut-
barung in der für amtliche Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung oder durch (iii) Verlautbarung im elektroni-
schenAmtsblatt der Behörde. Da das Bgld. BauG keine weitere besondere Form der Kundmachung vorsieht, gilt § 41 Abs 1 
zweiter Satz AVG.

Wenn also die Gemeinde die Bauverhandlung entweder (i) an der Amtstafel der Gemeinde oder (ii) in der für amtliche 
Kundmachungen der Behörde bestimmten Zeitung oder (iii) im elektronischenAmtsblatt der Behörde kundgemacht hat, hat 
der betreffende Nachbar seine Parteistellung verloren, wenn er nicht spätestens einen Tag vor der Verhandlung schriftlich 
oder in der Verhandlung mündlich Einwendungen erhoben hat. Und wenn er seine Parteistellungverloren hat, hat er auch 
keine Akteneinsicht.

Wurde die Bauverhandlung nicht auf die in § 41 Abs 1 2. Satz genannte Weise kundgemacht, erstreckt sich der Verlust der 
Parteistellung nur auf jene Nachbarn, die von der Verhandlung persönlich verständigt wurde und sie dennoch nicht recht-
zeitig (also einen Tag vorher schriftlich oder spätestens in der Vhdlg. mündlich) Einwendungen erhoben haben. 

Gemäß § 42 Abs 3 AVG gibt es eine „Quasi-Wiedereinsetzung“ in die Parteistellung, wenn die (ehemalige) Partei glaubhaft 
macht, dass sie durch ein unvorhergesehenes oder unabwendbaresEreignis verhindert war, rechtzeitig Einwendungen zu 
erheben, und die kein Verschulden oder nur ein minderer Grad des Versehens trifft. Diese Quasi-Wiedereinsetzung muss 
die (ehemalige) Partei binnen zwei Wochen nach dem Wegfall des Hindernisses, jedoch spätestens bis zum Zeitpunkt der 
rechtskräftigen Entscheidung der Sache bei der Behörde Einwendungen erheben. Solche Einwendungen gelten als rechtzeitig 
erhoben und sind von jener Behörde zuberücksichtigen, bei der das Verfahren anhängig ist. Im Rahmen dieser Quasi-Wie-
dereinsetzung, also wenn die Frist hierfür noch nicht abgelaufen ist, steht dieser (ehemaligen Partei) das Recht der Akten-
einsicht zu (VwGH 17.9.2014, Ra 2014/04/0025; VwGH 15.9.2005,2004/07/0135, mwN).

Der Baubescheid ist dem Nachbar zuzustellen und der Nachbar hat als Partei auch die Möglichkeit, Rechtsmittel gegen den 
Baubewilligungsbescheid zu erheben. Wenn er das nicht macht, weil er innerhalb der Berufungsfristkeine Berufung erhebt, 
ist der Bescheid ihm gegenüber rechtskräftig geworden und er hat keine Parteirechte mehr. Auch gegen die Versäumung der 
Berufungsfrist gibt es eine Wiedereinsetzung, wenn man wegen eines unabwendbaren Ereignisses die Frist versäumt hat. 

ZUR INFORMATION 
RECHT AUF (BAU-) AKTENEINSICHT

BGLD. BAUGESETZ

§ 17 Abs. 3 Baupläne und Baubeschreibungen sind von einem befugten Planverfasser  
zu erstellen und zu unterschreiben erfüllt

§ 18 Abs. 3 Bedarf ein Bauvorhaben auch nach anderen Rechtsvorschriften einer Bewilligung, ist die 
Bauverhandlung möglichst gleichzeitig mit den anderen Verhandlungen vorzunehmen.

erfüllt durch den Gemeinderatsbe-
schluss gem. Raumplanungsgesetz

§ 18 Abs. 5
Ergeben sich im Zuge des Verfahrens Abänderungen an dem Bauvorhaben, die für sich allein 
einer Baubewilligung bedürfen, ist dem Bauwerber die Vorlage von abgeänderten Unterlagen 

aufzutragen und ein weiteres Bauverfahren durchzuführen.
nicht anwendbar

BGLD. RAUMPLANUNGSGESETZ  
(VERWEIS AUF ALTE FASSUNG 2017 IM BAUGESETZ)

§ 14b 
Ferienwohnhäuser, Feriensiedlungen (Feriendörfer) und Ferienzentren dürfen nur errichtet werden, 
wenn die für die Errichtung vorgesehenen Flächen im Flächenwidmungsplan gem. § 14 Abs.3 lit. g 

ausgewiesen sind und ein rechtswirksamer Bebauungsplan (Teilbebauungsplan) besteht.
nicht anwendbar

§ 20 Abs. 1
Der genehmigte Flächenwidmungsplan hat neben der Wirkung auf den Bebauungsplan 

(Teilbebauungsplan) auch die Folge, daß Baubewilligungen […] nur zulässig sind, wenn sie dem 
Flächenwidmungsplan nicht widersprechen.

erfüllt

§ 25 Der Bebauungsplan (Teilbebauungsplan) hat die Wirkung, dass Baubewilligungen […] nur zulässig 
sind, wenn sie dem Bebauungsplan (Teilbebauungsplan) nicht widersprechen. erfüllt

§ 25a

Sofern kein Bebauungsplan oder Teilbebauungsplan vorliegt, hat der Gemeinderat die Grundsätze 
der Bebauung mit Verordnung durch Bebauungsrichtlinien festzulegen.

Die Bebauungsrichtlinien dürfen dem Flächenwidmungsplan nicht widersprechen und haben 
überdies dem Charakter der jeweiligen Widmung zu entsprechen.

Die Bebauungsrichtlinien wurden von der Bgld. Landesregierung genehmigt. 

Die Bebauungsrichtlinien haben die Wirkung, dass Baubewilligungen […] nur zulässig sind, wenn  
sie den Bebauungsrichtlinien nicht widersprechen.

erfüllt

§ 26 Abs. 3

Während der Bausperre dürfen in dem betreffenden Gebiet Bauplatzerklärungen und 
Baubewilligungen grundsätzlich nicht erteilt werden. 

Ausnahmen von diesem Verbot sind nur zulässig, wenn der Gemeinderat nach Anhörung 
wenigstens eines Sachverständigen feststellt, daß die beantragte Grundteilung bzw. das  

Bauvorhaben die beabsichtigte Gesamtgestaltung innerhalb der Gemeinde nicht beeinträchtigt  
und einem allenfalls bestehenden Flächenwidmungsplan nicht widerspricht.

erfüllt

Der Baubescheid für das Projekt „Doppelhäuser“ bei der Doppelkreuzscheune ist rechtskonform und rechtskräftig. 
Aufgrund von bewusst in Umlauf gesetzten Fehlinformationen muss hier klargestellt werden, dass der Baubescheid 
rechtlich korrekt entstanden ist und keine Nichtigkeit vorliegt.

Ein Baubescheid leidet an einem mit Nichtigkeit bedrohten Fehler, wenn dieser gem. § 33 Bgld Baugesetz gegen folgende 
Gesetze verstoßen würde:

Eine Nichtigerklärung ist zeitlich weiters nur dann zulässig:

1. im Falle des § 20 Abs. 1 des Bgld. Raumplanungsgesetzes innerhalb von zwei Jahren nach Rechtskraft der Baubewilligung,
2. in allen übrigen Fällen innerhalb von vier Wochen nach Baubeginn.

Da der vorliegende Baubescheid gegen keine Gesetze verstößt und daher rechtskonform im Juni 2021 in 
Rechtskraft erwachsen ist, kann der Baubescheid nicht mehr für nichtig erklärt werden!

ZUR INFORMATION 
WIE KANN EIN BAUBESCHEID NICHTIG SEIN?

RATHAUS & BÜRGERSERVICERATHAUS & BÜRGERSERVICE
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Mag. Christoph Wolf, M.A.

Bürgermeister

GUTSCHEIN

Einzulösen bei allen Hornsteiner Geschäftsleuten (siehe Beiblatt)

Gültig bis 31. 12. 2022

500
Euro

Mag. C
hristo

ph Wolf, M.A.

Bürgermeister

GUTSCHEIN

Einzulösen bei allen Hornsteiner Geschäftsle
uten (siehe Beiblatt)

Gültig b
is 31. 12. 2022

500
Euro

Mag. 
Christ

oph W
olf, M

.A.

Bürge
rmeist

er

GUTSCHEIN

Einzulösen
 bei a

llen
 Hornstei

ner G
esc

häfts
leuten

 (sie
he B

eiblatt)

Gültig 
bis 3

1. 12. 2022

500
Euro

Bei einer Durchimpfungsrate von 90 % am Stichtag 15. 3. 2022, verlost  
die Marktgemeinde Hornstein zwanzig € 500,00 Hornstein-Gutscheine.

GEMEINSAM  
ZU 90%

FÜR EINE SICHERE FESTWOCHE!
FÜR EINE SICHERE GEMEINDE!

Gemeinsames Ziel für eine sichere Festwoche 

Durchimpfungsrate von 90 Prozent geplant
Ein ambitioniertes Ziel hat sich Hornsteins Bürgermeister Chris-
toph Wolf gesteckt: „Bis zum 15. März hoffen wir, dass mindes-
tens 90 % der impfbaren Bevölkerung in unserer Gemeinde über 
ein aktives Impfzertifikat verfügen. Für eine sichere Festwoche 
wollen wir alle Hornsteiner zur Impfung motivieren“, so Wolf. 
Die Aktion wird mit einer Aufklärungskampagne, Impftagen 
ohne Anmeldung sowie von den Hornsteiner Hausärzten beglei-
tet. Sofern das Ziel am Stichtag erreicht wurde, startet außer-
dem eine Verlosung von 20x € 500 Hornstein-Gutscheinen.

„Die Impfung schützt“, so der Bürgermeister. Die Marktge-
meinde Hornstein steht aktuell bei ungefähr 80 Prozent (Anteil 
an der Gesamtbevölkerung), das sind 2.465 aktive Impfzertifi-
kate. „Umgerechnet auf die impfbare Bevölkerung liegen wir 
bereits bei über 80 Prozent, wofür ich mich an dieser Stelle bei 
allen Hornsteinerinnen und Hornsteinern bedanke“, so Wolf.

AUFKLÄRUNGSKAMPAGNE  
UND BREITES IMPFANGEBOT

Eine gute Aufklärung soll Skeptiker überzeugen. „Wir haben 
eine Infobroschüre zur Impfung an alle Hornsteiner Haushalte 
versendet. Darin sind zahlreiche wissenschaftliche Daten und 
Fakten enthalten sowie die Impfmöglichkeiten bei unseren 
Hausärzten Dr. Reisner und Dr. Heindl erläutert“, erklärt der 
Bürgermeister. „Die Impfung ist sicher und wirkt. Wir rufen 
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alle dazu auf, sich den ersten, zweiten oder dritten Stich bei 
uns abzuholen“, so der Kreisarzt Dr. Johannes Reisner und 
weiter: „Impftermine können bei den Hausärzten vereinbart 
werden.“

„Ich bedanke mich bei unseren beiden Hausärzten für die gute 
Zusammenarbeit seit Beginn der Pandemie und freue mich, 
dass sie auch weiterhin ihre Unterstützung zugesagt haben“, 
sagt Christoph Wolf. 

VERLOSUNG BEI 90 % DURCHIMPFUNGSRATE 
AM 16. MÄRZ 2022

Bei einer Durchimpfungsrate von 90 Prozent, gemessen an der 
impfbaren Bevölkerung, mit Stichtag 15. März 2022 kommen 20 
Stück € 500,00 Hornstein-Gutscheine zur Verlosung, so Wolf: 
„Als kleinen Anreiz zur Impfung starten auch wir eine Verlo-
sung.“ Die Anmeldung zum Gewinnspiel erfolgt digital und 
unkompliziert per Mail an post@hornstein.bgld.gv.at oder ana-
log in der Bürgerservicestelle und ist bis 15. März möglich. 

„Die Hornstein-Gutscheine können bei unseren Nahversor-
gern, Direktvermarktern und Gastro-Betrieben eingelöst 
werden und stärken zugleich die lokale Wirtschaft. Ich 
bedanke mich bei allen für die gute Zusammenarbeit“, so der 
Bürgermeister. 

Kreisarzt Dr. Johannes Reisner und Bürgermeister Mag. Christoph Wolf, M.A.
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Die österreichische Bundesregierung hat sich am 16. Februar 
2022 mit den Bundesländern über die weitere Vorgehensweise in 
den kommenden Wochen beraten. Basierend auf den bisherigen 
wissenschaftlichen Erkenntnissen, den Prognosen des Prognose-
konsortiums und der Lagebewertung durch die Gesamtstaatliche 
Krisenkoordination (GECKO) kann die Lockerung von Maßnah-
men im Februar und März weitergeführt werden.

Ab dem 19. Februar trat die Phase 3 der stufenweisen 
Lockerungen in Kraft: In allen wesentlichen Settings, in denen 
bisher die 2G-Regel gegolten hatte, galt die 3G-Regel.

MIT 5. MÄRZ FALLEN  
WEITGEHEND ALLE MASSNAHMEN

 • Keine Zutrittsregelungen
 • Keine Personenobergrenzen
 • Keine allgemeine Sperrstunde
 • Öffnung der Nachtgastronomie
 • Konsumation bei Veranstaltungen erlaubt

Maskenpflicht nur mehr im lebensnotwendigen Handel 
(Supermarkt, Post, Banken, Apotheken etc.) und öffentlichen 
Verkehrsmitteln. An allen anderen Orten besteht in geschlos-
senen Räumen weiterhin eine Empfehlung zum Tragen einer 
FFP2-Maske.

Trotz dieser Trendwende gilt es aber auch weiterhin jene 
Bereiche zu schützen, in denen sich vorwiegend vulnerable 
Personen aufhalten. Dahingehend wird es auch weiterhin 
Maßnahmen in Alten- und Pflegeheimen sowie in Krankenhäu-
sern geben. 

MASKENPFLICHT

Maskenpflicht nur mehr im lebensnotwendigen Handel 
(Supermarkt, Post, Banken, Apotheken etc.) und öffentlichen 
Verkehrsmitteln. An allen anderen Orten besteht in geschlos-
senen Räumen weiterhin eine Empfehlung zum Tragen einer 
FFP2-Maske.

ÖFFENTLICHE VERKEHRSMITTEL

Auch nach dem 5. März bleibt die FFP2-Maskenpflicht in 
öffentlichen Verkehrsmitteln aufrecht.

ORT DER BERUFLICHEN TÄTIGKEIT

Auch nach 19. Februar bleibt die 3G-Regel am Arbeitsplatz 
bestehen.

GASTRONOMIE

 • Keine Zutrittsregelungen
 • Keine Personenobergrenzen
 • Keine allgemeine Sperrstunde
 • Öffnung der Nachtgastronomie
 • Konsumation bei Veranstaltungen erlaubt

FREIZEITEINRICHTUNGEN UND  
KULTUREINRICHTUNGEN

 • Keine Zutrittsregelungen
 • Keine Personenobergrenzen
 • Keine allgemeine Sperrstunde
 • Öffnung der Nachtgastronomie
 • Konsumation bei Veranstaltungen erlaubt

BEHERBERGUNGSBETRIEBE

Mit dem 5. März werden sämtliche  Zutrittsregelungen fallen 
gelassen.

SPORTSTÄTTEN

Ab dem 19. Februar gilt die 3G-Regel bei Sportstätten.

ALTEN- UND PFLEGEHEIME SOWIE  
STATIONÄRE WOHNEINRICHTUNGEN  
DER BEHINDERTENHILFE

In vulnerablen Bereichen wie etwa Alten- und Pflegeheimen 
bleiben die bestehenden Regelungen aufrecht. Auch nach dem 
5. März wird es weiterhin Maßnahmen in Alten- und Pflege-
heimen sowie in Krankenhäusern geben.

COVID-19-Maßnahmen der Bundesregierung

Lockerungen in  
fast allen Bereichen

Neues Service vereinfacht Wege 

Abgabestelle für Gurgeltests  
vor dem Kindergarten
„Gerne greifen wir gute Ideen auf und arbeiten sofort an der 
Umsetzung“, beschreibt Hornsteins Bürgermeister Christoph Wolf 
das neue Service: PCR-Gurgeltests der Eltern können nun auch vor 
dem Kindergarten abgegeben werden. „Die Tests werden von den 
Gemeindemitarbeitern dann gemeinsam mit den Testkits der Kin-
der zu nächsten Abgabestelle gebracht“, erklärt Wolf.

Der Vorschlag stammt direkt von einem betroffenen Eltern-
teil. „Die Abgabestation für die Tests der Eltern befindet sich 
direkt vor dem Kindergarten Hornstein. Wir nutzen die Syn-
ergien und sparen Wege, Zeit und schonen die Umwelt“, freut 
sich Wolf. Die Testkits können jeweils am Dienstag und Don-
nerstag bis 9 Uhr abgegeben werden. 

Eltern können, an den Tagen an denen 
die Kinder ihre PCR-Tests abgeben, auch ihre Tests 

direkt im Kindergarten abgeben.

Gurgeltests sind in allen SPAR-Märkten 
im Burgenland erhältlich.

NEU: AUCH FÜR ELTERN

PCR-TESTS IM 
KINDERGARTEN

ABGEBEN!DIENSTAG & DONNERSTAGBIS 9:00 UHR

RATHAUS & BÜRGERSERVICE
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Absicherung der Gesundheitsversorgung in Hornstein 

Ziel: Hausärzte langfristig in Hornstein halten
Mit dem medizinischen Kompetenzzentrum Hornstein 
(MKH) wurde bereits ein wichtiger Schritt in der Gesund-
heitsversorgung von Hornstein getätigt. „Gemeinsam mit 
unseren beiden Hausärzten konzipieren wir eine Primärver-
sorgungseinheit (PVE) mit Ärzten und Krankenschwestern, 
die die hausärztliche Versorgung langfristig absichern soll“, 
erklärt Bürgermeister Christoph Wolf. 

„Der Zubau des MKH ist bereits in Planung. Darin soll die PVE 
auf ca. 350 m² eine erste Heimat finden. Mit diesem Projekt 
wollen wir in Zukunft die ärztliche Versorgung von Hornstein 
sicherstellen!“ erläutert Bgm. Christoph Wolf die baulichen 
und organisatorischen Pläne. 

„Eine Primärversorgungseinheit (PVE) besteht aus zwei bis 
drei Standorten in unterschiedlichen Gemeinden mit Kassen-
verträgen. Durch dieses System können erweiterte Öffnungs-
zeiten angeboten sowie zusätzliche Beratungs- und 
Behandlungsmöglichkeiten ermöglicht werden“, erklärt der 
Hornsteiner Hausarzt Dr. Hans Heindl. Der Beruf des Haus-
arztes wird durch ein Anstellungsverhältnis und geregelte 
Dienstzeiten zusätzlich attraktiver, Teilzeitanstellungen sind 
möglich und ein Austausch unter den Ärzten.

Das Leistungsangebot in einer PVE reicht von basismedizini-
scher Betreuung über Notfallchecks bis hin zu einem kleinen 
Labor für schnelle Diagnostik. „Pilotprojekte aus Österreich 
zeigen, dass dieses Konzept funktioniert. Die Vorteile für die 
Patienten liegen auf der Hand. Aufgrund der anstehenden 
Pensionierungen unserer Hausärzte in den kommenden Jah-
ren bemühen wir uns bereits jetzt für eine adäquate Nach-
folge“, sagt Wolf. 

STANDORT IN HORNSTEIN BEREITS GESICHERT

„Der Standort bei der alten Bandfabrik in Hornstein würde 
sich ideal für die Einrichtung einer Primärversorgungseinheit 
anbieten“, erklärt Doktor Hans Heindl, der seine Praxis selbst 
dorthin verlegt hat. „Das MKH stellt ein einmaliges Projekt im 
Burgenland dar. Eine Erweiterung würde die notwendigen 
Voraussetzungen schaffen, um die primärmedizinische Versor-
gung in der Gemeinde zu sichern und langfristig attraktive 
Voraussetzungen für die Ansiedlung von weiteren Ärzten 
schaffen“, erklärt Bürgermeister Christoph Wolf. 

Auch das Gesundheitsministerium stellt dafür Mittel für die 
Gründung von Primärversorgungseinheiten bereit. „Wir ste-
hen am Anfang von einem intensiven Prozess, an dem wir uns 
alle Aspekte genau ansehen und mit zahlreichen Partner 
Gespräche führen werden. Ich bedanke mich schon jetzt bei 
Dr. Heindl, für seine Initiative bei dem Projekt und freue mich 
auf weitere gute Zusammenarbeit“, so Wolf abschließend. 

 Bürgermeister Mag. Christoph Wolf, M.A. und Dr. Hans Heindl

WORKSHOP
GESUNDES DORF HORNSTEIN

Samstag 12. März, 09:00 – 12:00
im Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22

Samstag 14. Mai, 09:00 – 12:00
im Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22

Preis: € 15,– (€ 12,– für Hornsteiner/Innen) 
Anmeldung erforderlich unter: gesundesdorfhornstein@gmail.com
Es gelten die aktuellen Corona-Regelungen.

Jeder von uns ist täglich mit Stress konfrontiert – was wir dar-
aus machen, ist jedoch sehr individuell. Lerne deine persönlichen 
Stresssignale zu erkennen und kompetent damit umzugehen.

STRESSKOMPETENZ 
TRIFFT AUF YOGA

mit Corinna Abseher und Gaby Krauscher

GR Andrea Trapichler und 
das Team vom Gesunden Dorf Hornstein

Wir freuen uns 
auf euch!

Der Workshop beginnt mit einer kurzen Yogapraxis (auch Anfänger sind 
willkommen) um danach gezielt mehr über Stressoren, Stressverstärker 
und Stressreaktionen zu erfahren. Anschließend wird praktisch mit einer 
weiteren Yoga-einheit das Gelernte umgesetzt und der Workshop beendet.

Marktgemeinde Hornstein | Rathausplatz 1, 7053 Hornstein
T 02689 2225 | post@hornstein.bgld.gv.at | www.hornstein.at
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NEU AB 1. MÄRZ

Digitalisierungsoffensive wird fortgesetzt

CITIES-App startet ab 01. März in Hornstein
Mit der neuen „CITIES“-App bekommen Gemeindebürger News 
und Infos aus der Gemeinde via App bequem aufs Smartphone. 
„Ab 1. März startet die „CITIES“-App auch in der Marktge-
meinde Hornstein und bietet zahlreiche Möglichkeiten für Bür-
ger, sich mit ansässigen Betrieben und Vereinen sowie mit den 
Bürgern auszutauschen, zu vernetzen und zu interagieren“, 
freut sich Bürgermeister Christoph Wolf.  

Ab 1. März ist „CITIES“ nun auch in Hornstein verfügbar. 
Neben einem zusätzlichen Kommunikationskanal für die 
Marktgemeinde, vereint die umfangreiche App verschiedene 
nützliche Funktionen für den Alltag und schafft zudem eine 
digitale Plattform für alle teilnehmenden Hornsteiner Betriebe, 
Vereine und öffentliche Einrichtungen.

SO EINFACH GEHT’S:

1. „CITIES“-App downloaden
2. Als User registrieren
3. Mit Hornstein verbinden
4. Alle Neuigkeiten über Hornstein schnell und kompakt in 

einem übersichtlichen Feed abrufen.

ALLES WAS DU ÜBER DIE  
„CITIES“-APP WISSEN MUSST:

Die „CITIES“-App bietet der Marktgemeinde Hornstein, 
ansässigen Betrieben und Vereinen zahlreiche Möglichkeiten, 

sich mit Bürgern auszutauschen, zu vernetzen und mit diesen 
zu interagieren. Von regionalen Nachrichten und Veranstal-
tungen, bis hin zu Öffnungszeiten und lokalen Neuigkeiten, 
lassen sich über die App künftig alle relevanten Informationen 
über Hornstein schnell und kompakt in einem übersichtlichen 
Feed abrufen. Weitere praktische Funktionen umfassen einen 
Müllkalender mit Erinnerungsfunktion oder die Möglichkeit 
Anliegen unkompliziert an die Gemeinde zu übermitteln.

FAHR NICHT FORT, KAUF IM ORT!

„Über ein Bonussystem soll mit der App 
auch der lokale und regionale Einkauf 
attraktiver gemacht werden. Mit der 
Bonuswelt können Rabatte, Coupons, 
Angebote und Sammelpässe in Anspruch 
genommen werden“, so Wolf. Und so 
funktioniert es: Mit jeder übermittelten 
Rechnung von teilnehmenden Betrie-
ben sammeln Hornsteiner digitale 
Lose für interessante Gewinnspiele. 

Unternehmen können selbststän-
dig regelmäßig Aktionen über die 
App durchführen und Informati-
onen über den Betrieb aktuali-
sieren, Events ankündigen und 
vieles mehr.

Neben einer benutzerfreundlichen Bürgerinforma-
tion bietet dir die CITIES-App verschiedene nütz-
liche Funktionen: Gemeinde, Betriebe und Vereine 
haben zahlreiche Möglichkeiten, sich mit Bürgerin-
nen und Bürgern zu vernetzen. Verbinde dich mit 
deinen liebsten Betrieben und informiere dich über 

Öffnungszeiten, Getränke- oder Speisekarten, etc. 
Profitiere in deiner Bonuswelt bei jedem regionalen 
Einkauf: Gewinnspiele, Angebote und Sammelpässe 
warten auf dich. Lass dich an den Müllabfuhrtermin 
erinnern, oder übermittle Anliegen an deine Heimat-
gemeinde. 

Deine digitale Plattform für Gastronomie, Handel, Vereine, öffentliche Organisationen 
und Veranstaltungen in Hornstein.

Einfach, innovativ & schnell

BONUSWELT
mit Angeboten & Aktionen, 
Coupons, Sammelpässen, 
Promotions, uvm.

MEIN PROFIL
Persönliche Daten, 
Einstellungen, eigene Seite 
beantragen, uvm.

EVENTKALENDER
Veranstaltungen der 
Gemeinde & aller darin 
befindlichen Seiten

NÜTZLICHE SERVICES
Müllkalender & die Möglichkeit, 
dass du Anliegen an die 
Gemeinde übermittelst

INTERAKTIVE 
ONLINEKARTE
inkl. Such- & Filterfunktion

SUCHE
aller Seiten & Beiträge 
in der App

GEMEINDESEITE
Hier findest du sämtliche 
Bei träge der Gemeinde inkl. 
Kontaktdaten, Öffnungszeiten 
& weitere wichtige 
Infos zur Gemeinde

SEITEN
aller Betriebe, Vereine, 
öffentlicher Einrichtungen, 
Organisationen, etc. 
inkl. Stream, Kontaktdaten, 
Öffnungszeiten & weiteren 
wichtigen Infos zur 
jeweiligen Seite

CITIES-STREAMS
News, Events, Angebote & 
Aktionen der Gemeinde & 
aller darin be findlichen 
Seiten

MEIN FEED
News, Events, Angebote & 
Aktionen von Städten, 
Gemeinden & Seiten, mit 
denen du verbunden bist

BENACHRICHTIGUNGS-
EINSTELLUNGEN
Push-Benachrichtigungen 
ein-/ausschalten

zugestellt durch Österreichische Post
AMTLICHE MITTEILUNG

MEHR INFOS  ZUR APP :
WWW.CITIESAPPS.COM

Möchtest du auch eine Seite für deinen Betrieb oder Verein in 
Hornstein? Bitte einfach beim Gemeindeamt melden oder unter 
support@citiesapps.com bzw. in der App unter „Mein Profil“ eine Seite beantragen.

Gratis Service 
für Vereine

Neben einer benutzerfreundlichen Bürgerinforma-
tion bietet dir die CITIES-App verschiedene nütz-
liche Funktionen: Gemeinde, Betriebe und Vereine 
haben zahlreiche Möglichkeiten, sich mit Bürgerin-
nen und Bürgern zu vernetzen. Verbinde dich mit 
deinen liebsten Betrieben und informiere dich über 

Öffnungszeiten, Getränke- oder Speisekarten, etc. 
Profitiere in deiner Bonuswelt bei jedem regionalen 
Einkauf: Gewinnspiele, Angebote und Sammelpässe 
warten auf dich. Lass dich an den Müllabfuhrtermin 
erinnern, oder übermittle Anliegen an deine Heimat-
gemeinde. 

Deine digitale Plattform für Gastronomie, Handel, Vereine, öffentliche Organisationen 
und Veranstaltungen in Hornstein.

Einfach, innovativ & schnell
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mit Angeboten & Aktionen, 
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Promotions, uvm.
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Einstellungen, eigene Seite 
beantragen, uvm.
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befindlichen Seiten
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jeweiligen Seite
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News, Events, Angebote & 
Aktionen der Gemeinde & 
aller darin be findlichen 
Seiten

MEIN FEED
News, Events, Angebote & 
Aktionen von Städten, 
Gemeinden & Seiten, mit 
denen du verbunden bist

BENACHRICHTIGUNGS-
EINSTELLUNGEN
Push-Benachrichtigungen 
ein-/ausschalten

zugestellt durch Österreichische Post
AMTLICHE MITTEILUNG

MEHR INFOS  ZUR APP :
WWW.CITIESAPPS.COM

Möchtest du auch eine Seite für deinen Betrieb oder Verein in 
Hornstein? Bitte einfach beim Gemeindeamt melden oder unter 
support@citiesapps.com bzw. in der App unter „Mein Profil“ eine Seite beantragen.

Gratis Service 
für Vereine
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Leider auch in Hornstein 

ACHTUNG: Warnung vor Giftködern!
Auch wenn es für Hundefreunde unfassbar scheint - Hunde 
sind manch einem Mitmenschen ein Dorn im Auge. Während 
die einen ihrem Unmut über die Vierbeiner lautstark Luft 
machen, greifen andere zu weitaus perfideren und gefährliche-
ren Methoden: Dem Auslegen von präparierten Ködern. Die 
Vielfalt der zur Schädigung von Hunden ausgelegten Köder 
reicht von Futtermitteln mit scharfkantigen Objekten wie 
Schrauben, Messerklingen, Nägeln, Glasscherben und Ähnli-
chem bis zu jenen mit Gift versetzten.

Grundsätzlich eignet sich jede Substanz, die mit einem Gift-
stoff versehen werden kann, als Giftköder. In der Regel wer-
den für Hunde besonders attraktive Fleisch- und Wurstsorten 
sowie Hundefutter und Leckerlis als Trägermaterial für den 
Giftstoff verwenden.

VORSORGEMASSNAHMEN FÜR HUNDEHALTER

Damit es erst gar nicht zur Aufnahme schädlicher Nahrungs-
mittel durch den Hund kommt, beachten Sie bitte folgendes:

 • Seien Sie insbesonders bei Spaziergängen aufmerksam und 
beobachten das Verhalten Ihres Tieres genau. Lassen Sie 
Ihren Hund nicht frei laufen sondern führen Sie ihn  
an der Leine.

 • Achten Sie darauf, wo Ihr Hund schnüffelt und lassen Sie  
ihn nichts auflecken oder fressen.

 • Verwenden Sie einen Maulkorb, um zu verhindern, dass  
Ihr Hund etwas vom Boden aufnehmen kann.

 • Meiden Sie Gebiete, für die Giftköderwarnungen vorliegen.
 • Trainieren Sie mit Ihrem Hund und machen Sie ihm mit 
Hilfe von positiver Bestärkung den Verzicht auf gefundene 
Leckereien schmackhaft.

WAS TUN IM ERNSTFALL?

Haben Sie den Verdacht, Ihr Hund habe einen Giftköder auf-
genommen, beobachten Sie sein Verhalten genau: Auffällig-
keiten und Verhaltensänderungen können ebenso wie 
Mattigkeit, Schwindel, Krämpfe, Bewusstlosigkeit, übermäßi-
ger Speichelfluss, Erbrechen, helle bis weiße Schleimhäute, 
Atemstörungen, übermäßiges Hecheln, Herzrasen, Durchfall 
Anzeichen für eine Vergiftung oder Aufnahme von schädi-
genden Fremdkörpern sein.

WENN IHR HUND TROTZ ALLER VORSICHTS-
MASSNAHMEN EINEN GIFTKÖDER AUFGENOM-
MEN HAT, ZÄHLT JEDE MINUTE.

Grundsätzlich gilt: Bei einem Verdacht oder ersten Anzeichen 
einer Vergiftung bedarf das Tier so schnell wie möglich veteri-
närmedizinischer Behandlung!

Versuchen Sie trotz der emotional belastenden Ausnahmesi-
tuation Ruhe zu bewahren - dies hilft dem leidenden Tier und 
ermöglicht Ihnen, rational und umsichtig zu handeln.

GIFTKÖDER GEFUNDEN…

Haben Sie verdächtig wirkende Köder gefunden, verhindern 
Sie auf jeden Fall dessen Aufnahme durch Ihr Tier.

Sichern Sie den Köder (z.B. Mithilfe eines Gassibeutels) und 
bringen Sie ihn auf die nächste Polizeidienststelle zur Anzei-
generstattung bzw. zur weiteren Untersuchung.
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Hornstein bekräftigt „Dächer“ statt „Äcker“ 

Klare Absage an Mega-Photovoltaikpark in Wimpassing
Angesichts der Volksbefragung in der Nachbargemeinde 
Wimpassing erneuerte Bürgermeister Christoph Wolf seine 
Kritik am Projekt und fordert eine Forcierung von Dachflä-
chen: „Wir haben etliche leerstehende Dachflächen und 
bereits versiegelte Bereiche, auch aus unserer Sicht wäre die 
Errichtung dieses Mega-Photovoltaik-Parks auf der Freifläche 
nicht der richtige Zugang!“ 

Seitens der Marktgemeinde Hornstein wurde bereits im Juni 
vergangenen Jahres dem Projekt einstimmig eine klare Absage 
erteilt: „Wir sprechen uns klar gegen dieses Projekt aus. Auf 
Hotter der Marktgemeinde Hornstein wird es keine entspre-
chende Widmung geben“, so Wolf damals.  

GROSSES POTENTIAL DER DACHFLÄCHEN  
IM INDUSTRIEGEBIET HORNSTEIN

Im Industriegebiet Hornstein besteht großes Potential, so der 
Bürgermeister: „Auf einer Gebäudegrundfläche von rund 15 
Hektar könnte man bereits vorhandene Dachflächen nutzen. 
Rechnet man die ungenützten Parkflächen hinzu, so kommen 
nochmals rund 1,5 Hektar hinzu. Würde man die Klimastrate-
gie ernst nehmen, mietet man in erster Linie diese vorhande-
nen Dachflächen!“ 

Seitens der Marktgemeinde Hornstein geht man einen ande-
ren Weg, erklärt Wolf: „Seit Jahren setzen wir auf Photovol-
taikanlagen auf Dachflächen der Gemeindegebäude. 
Mittlerweile befinden sich auf den Gemeindegebäuden PV-
Anlagen mit über 1.100 Quadratmeter mit einer Spitzenleis-
tung von über 180 Kilowatt.“ 

Ein solches Erfolgsmodell würde sich der Bürgermeister auch 
für die Energiewende im Burgenland wünschen: „Im Burgenland 
erzeugen wir schon seit Jahren viel Strom aus erneuerbaren 
Energien, sogar mehr als den Eigenbedarf. Sinnvoller ist es daher, 
zuerst vorhandene Dachflächen als Kraftwerke zu nutzen, bevor 
man mit dem Zupflastern von wertvollem Boden startet.“ 

INVESTMENT AUCH IN DEN AUSBAU  
DER NETZ-INFRASTRUKTUR 

Um den steigenden Ansprüchen durch zahlreiche PV-Anla-
gen zu genügen, muss auch in den Ausbau der Netz-Infra-
struktur investiert werden, so Wolf: „Es darf kein Argument 
sein, dass kleine und mittelgroße PV-Anlagen aufgrund der 
Netzauslastung nicht genehmigt werden. Im Gegenteil: 
Jemand, der Dachflächen jeder Größe zur Verfügung stellen 
möchte, muss primär unterstützt werden!“ Große Anlagen 
werden bereits jetzt mit einer Fernabschaltung seitens des 
Netzbetreibers ausgestattet. 

AUCH NATURSCHUTZ  
SIEHT DAS PROJEKT KRITISCH

Obmann des Naturschutzbundes Hornstein Herbert Szino-
vatz steht dem Projekt ebenfalls skeptisch gegenüber: 

„Durch die vorgeschlagene Zonierung gehen einerseits 
fruchtbare Böden verloren, andererseits auch der Wander-
korridor für Wild zwischen Leithagebirge und Leitharaum 
unterbrochen wird.“ Inwieweit großflächige Photovoltaikan-
lagen Auswirkungen auf die Landschaft haben (Blendwirkung, 
etc) wurde bis dato in dieser Größenordnung noch nicht in 
die Diskussion eingebracht.

Weiters bleibt unklar, ob und in welcher Form ein derart 
großer Photovoltaikpark Auswirkungen auf Flora, Fauna und 
das Wild sowie auf die benachbarte Wohnsiedlung in Horn-
stein hat. 

WERTVOLLE ACKERFLÄCHEN GEHEN VERLOREN

Durch das Projekt würden fruchtbare Ackerflächen verloren 
gehen, so der Landwirt und Gemeinderat Johannes Schmitl: 
„Durch das Projekt würden Flächen für den Anbau von 
Lebensmitteln verloren gehen. Diese Verluste gefährden 
unsere Versorgungssicherheit und müssen durch Importe auf-
gefangen werden.“

Für Importe in die Europäisch Union müssen laut WWF 
regelmäßig großflächige Teile des Regenwalds gerodet wer-
den, um zum Beispiel Soja zu importieren.

„Wir wollen durch unsere Naherholungs- und Naturerlebnis-
angebote auffallen und nicht durch die Reflexionen der Anlage, 
die man noch vom Semmering und vom Schneeberg sehen 
kann“, so Christoph Wolf abschließend. 

DAFÜR
38,85 %

DAGEGEN
61,15 %

491 STIMMEN

Ergebnis der Volksbefragung in Wimpassing über eine geplante  
52 Hektar große Photovoltaik-Anlage stattam 6. Februar 2022.

NATUR UND UMWELTNATUR UND UMWELT
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Unter Bedachtnahme der aktuell  
geltenden Corona-Maßnahmen.

Bei allen Veranstaltungen sind die geltenden  
Corona-Verordnungen unbedingt einzuhalten.

Termine und Artikel für das kommende Amtsblatt bitte bis 15. des Vormonats an: post@hornstein.bgld.gv.at

MÄRZ 2022

01.03. 7:00 Uhr
Papier 1 Hornstein Ort – BMV, Burgenländischer Müllverband – Am Weinberg, Auf der Schanz, Eisenstädter Straße,   
Feldgasse, Flurgasse, Gewerbezone, Industriegasse, Industriegasse I, II, III, Krautgartenstraße, Marterlweg, Mondpichler Platz,  
Mühlgasse, Neufelderstraße, Roggengasse, Seegasse, Weidengasse, Wiesengasse, Wohnpark Ortsbach 

01.03. 7:00 Uhr Biomüll Seesiedlung Hornstein – BMV, Burgenländischer Müllverband

01.03. 9:00 bis 
10:15 Uhr

Kleine Wunder 1 – für Babys von 0 – 1 Jahren mit Begleitperson – Anna Casar – Haus der Generationen, Ortsmitte 3  
Weitere Termine: 8.3., 15.3., 22.3., 29.3. 

01.03. 10:30 bis 
11:45 Uhr

Kleine Wunder 2 – für Kleinkinder von 1 – 2 Jahren mit Begleitperson – Anna Casar – Haus der Generationen, Ortsmitte 3  
Weitere Termine: 8.3., 15.3., 22.3., 29.3. 

01.03. 17:00 bis 
18:00 Uhr

Sprechstunde „Demenz“ – Marktgemeinde Hornstein, Haus der Generationen, Ortsmitte 3. Bitte um Voranmeldung bei Marina Meis-
terhofer unter 0680 242 20 20: Je nach Covid-19 Situation oder bei „Lockdown“ telefonische Beratungen möglich!

02.03. 16:00 bis 
18:00 Uhr

Kidsclub für 6 bis 12 Jährige – Haus der Generationen, Ortsmitte 3 
Weitere Termine: 4.3., 9.3., 11.3., 16.3., 18.3., 25.3., 30.3.

02.03. 18:00 bis 
20:00 Uhr

JUZ für 12 bis 18 Jährige – Haus der Generationen, Ortsmitte 3 
Weitere Termine: 4.3., 9.3., 11.3., 16.3., 18.3., 25.3., 30.3.

02.03. 16:00 bis 
17:00 Uhr

Bewegungsangebot „Sicher fit mit 50plus“ – Pensionistenverband Ortsgruppe Hornstein – Turnsaal, Schulgasse 10 
Weitere Termine: 9.3., 16.3., 23.3., 30.3.

02.03. 18:00 bis 
19:00 Uhr

Line Dancing – Pensionistenverband Ortsgruppe Hornstein – Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22 
Weitere Termine: 9.3., 16.3., 23.3., 30.3.

02.03. 19:10 bis 
20:10 Uhr

Dancea – Tanz dich Fit – Andrea Trapichler – Feel Well Fitness – Turnsaal, Schulgasse 10 
Nur mit Voranmeldung unter 0676 744 98 44 oder www.feelwellfitness.org – Auch Online möglich!
Weitere Termine: 9.3., 16.3., 23.3., 30.3.

03.03. 08:00 bis 
09:00 Uhr

Schmerzfrei Gruppe Donnerstag mit Isabella – Schmerzfrei Praxis, Ortsmitte 4  
Teilnahme nur nach Anmeldung unter 0650 48 83 465 (Lukas) oder 0660 54 24 888 (Isabella)  
Weitere Termine: 10.3., 17.3., 24.3., 31.3.

03.03. 09:15 bis 
10:15 Uhr

Schmerzfrei Gruppe Donnerstag mit Isabella – Schmerzfrei Praxis, Ortsmitte 4  
Teilnahme nur nach Anmeldung unter 0650 48 83 465 (Lukas) oder 0660 54 24 888 (Isabella)  
Weitere Termine: 10.3., 17.3., 24.3., 31.3.

03.03. 13:00 bis 
17:00 Uhr

Clubnachmittag des PVÖ Hornstein – Pensionistenverband Ortsgruppe Hornstein – Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22 
Weitere Termine: 10.3., 17.3., 24.3., 31.3.

03.03. 18:00 bis 
19:00 Uhr

Yoga mit Andrea – Andrea Trapichler – Feel Well Fitness – Rechte Hauptzeile 31 – Auch online möglich!
Nur mit Voranmeldung unter 0676 744 98 44 oder info@feelwellfitness.org – Auch Online möglich!
Weitere Termine: 10.3., 17.3., 24.3., 31.3.

04.03. 8:30 bis  
9:30 Uhr

Schmerzfrei Gruppe mit Lukas – Schmerzfrei Praxis, Ortsmitte 4  
Teilnahme nur nach Anmeldung unter 0650 48 83 465 (Lukas) oder 0660 54 24 888 (Isabella)  
Weitere Termine: 11.3., 18.3., 25.3.

04.03. 14:00 bis 
16:00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde – Marktgemeinde Hornstein, Rathausplatz 1  
Bitte um Terminvereinbarung bei Karin Gerdenich unter 02689 2225-21 oder per email: karin.gerdenich@hornstein.bgld.gv.at

04.03. 15:00 Uhr Kinderbuch-Lesung „Zucker, Zimt & Zauberei“ – Buchhandlung Leuchtturm – Alte Bandfabrik 1/2  
Für Kinder ab 5 Jahren. 

04.03. 15:30 bis 
16:30 Uhr

Aerial Hoop – Andrea Trapichler, Feel Well Fitness – Turnsaal, Schulgasse 10  Nur mit Anmeldung unter: 0676 74 49 844  
oder www.feelwellfitness.org – Auch Online möglich! Weitere Termine: 11.3., 18.3., 25.3.

04.03. 19:00 Uhr Vernissage Fritz Miedler – Rathausgalerie – KuKuHo, Kunst und Kultur Hornstein, Rathausplatz 1 

04.03. 19:00 Uhr Gesprächsabend mit dem Verhaltenspädagogen Gerhard Spitzer – „Das Neue Entspannt Erziehen  
und wie man mit seinen Aufgaben wächst“ – Vortrag findet online statt, Informationen unter www.hokis.at 

04.03. 19:00 bis 
21:30 Uhr

Volleyball – Sport- und Freizeitclub Hornstein – Turnsaal, Schulgasse 10 
Informationen bei Ferdinand Gerbautz unter 0664 19 22 711 Weitere Termine: 11.3., 18.3., 25.3.

05.03. 9:00 bis 
16:00 Uhr

Aktsamstag mit Fritz Miedler – Künstlervereinigung Hornstein – Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22 
Rückfragen unter 0699 10 76 86 28 oder fritz.miedler@gmail.com 

06.03. 8:00 bis  
9:00 Uhr

Laufen für Anfänger und Fortgeschrittene – HORNSTEIN bewegt – Föhrenwald, Treffpunkt beim Pavillon  
Weitere Termine: 13.3., 20.3., 27.3.

07.03. 8:00 bis  
9:00 Uhr

GesundheitsGymnastik – HORNSTEIN bewegt – Turnsaal, Schulgasse 10  
Weitere Termine: 14.3., 21.3., 28.3.

07.03. 15:00 bis 
16:00 Uhr

Tanzzwerge 1 – für 3–4 jährige Kinder – Nicole Biocanin – Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22  
Weitere Termine: 14.3., 21.3., 28.3.

07.03. 16:00 bis 
17:00 Uhr

Tanzzwerge 2 – für 5–6 jährige Kinder – Nicole Biocanin – Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22  
Weitere Termine: 14.3., 21.3., 28.3.

07.03. 16:00 bis 
17:00 Uhr

Kiddies / JazzKinder – für 7–9 jährige Kinder – Nicole Biocanin – Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22  
Weitere Termine: 14.3., 21.3., 28.3.

07.03. 18:00 bis 
19:30 Uhr

Yoga Basis Flow – online per Video – Christiana Lehner – Anmeldung bitte unter 0664 61 22 590  
Je nach Covid-19 Situation vor Ort oder Online. Weiterer Termin: 14.3., 21.3., 28.3.

07.03. 18:00 bis 
19:00 Uhr

High Intensity Training (HIT) – Andrea Trapichler – Feel Well Fitness – Rechte Hauptzeile 31
Nur mit Voranmeldung unter 0676 744 98 44 oder www.feelwellfitness.org – Auch Online möglich!
Weitere Termine: 14.3., 21.3., 28.3.

07.03. 19:00 Uhr Gemeindevorstandssitzung der Marktgemeinde Hornstein – Marktgemeinde Hornstein – Rathaus, Rathausplatz 1

07.03. 19:15 bis 
20:15 Uhr

Schmerzfrei Gruppe Montag mit Isabella – Schmerzfrei Praxis, Ortsmitte 4  
Teilnahme nur nach Anmeldung unter 0650 48 83 465 (Lukas) oder 0660 54 24 888 (Isabella)  
Weitere Termine: 14.3., 21.3., 28.3.

07.03. 19:30 bis 
21:00 Uhr

Yoga mit Hannes – HORNSTEIN bewegt, mit Hannes Schinkovits – Turnsaal, Schulgasse 10 
Weitere Termine: 14.3., 21.3., 28.3.

08.03. 7:00 Uhr Restmüll Seesiedlung Hornstein – BMV, Burgenländischer Müllverband

08.03. 7:00 Uhr Biomüll Hornstein Ort – BMV – Burgenländischer Müllverband 

08.03. 7:00 Uhr Papier 1 Seesiedlung Hornstein – BMV, Burgenländischer Müllverband – Landeggerstraße, Pottendorferstraße,  
Landeggerstraße - See, Seestraße von 112 bis Ende Gerade, Seestraße von 115 bis Ende Ungerade 

10.03. 15:00 Uhr Lesung im Strandkorb „Leben, Lieben, Lachen – Endlich weiß ich wie!“ 
Buchhandlung Leuchtturm – Alte Bandfabrik 1/2 

10.03. 15:00 bis 
16:45 Uhr

Kinder Töpfern Kreativ – Keramikatelier Seifried, Sonnenbergstraße 23 
Anmeldung unter 0664 421 62 73, www.keramik-seifried.at Weiterer Termin: 24.3.

10.03. 17:00 bis 
18:45 Uhr

Erwachsenen Töpfern Kreativ – Keramikatelier Seifried, Sonnenbergstraße 23 
Anmeldung unter 0664 421 62 73, www.keramik-seifried.at Weiterer Termin: 24.3.

11.03. 9:00 bis 
10:30 Uhr

KOBV Sprechtagstermin – KOBV Der Behindertenverband, Neusiedler Straße 46, 7000 Eisenstadt –  
Nur nach vorheriger telefonischer Terminvereinbarung unter 01 406 15 86-47 möglich.

11.03. 14:00 bis 
16:00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde – Marktgemeinde Hornstein, Rathausplatz 1  
Bitte um Terminvereinbarung bei Karin Gerdenich unter 02689 2225-21 oder per email: karin.gerdenich@hornstein.bgld.gv.at

11.03. 18:30 bis 
20:30 Uhr

Aktsamstag mit Fritz Miedler – Künstlervereinigung Hornstein – Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22 
Rückfragen unter 0699 10 76 86 28 oder fritz.miedler@gmail.com Weiterere Termine: 18.3., 25.3.

11.03. 19:00 Uhr Wanderkino – Mrs. Taylor´s Singing Club  – Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22

12.03. 9:00 bis 
12:00 Uhr

Gesundes Dorf Hornstein: Stresskompetenz trifft auf Yoga – Marktgemeinde Hornstein – Forsthaus, Rechte Hauptzeile 22  
Mit Corinna Abseher und Gaby Krauscher – Anmeldung erforderlich unter gesundesdorfhornstein@gmail.com

15.03. 7:00 Uhr Biomüll Seesiedlung Hornstein – BMV, Burgenländischer Müllverband

15.03. 7:00 Uhr

Papier 1 Hornstein Ort – BMV, Burgenländischer Müllverband – Am Föhrenwald, Am Kreuzberg, Berggasse, Friedhofgasse, Gartengas-
se, Goldbergweg, Haydngasse, Hyrtlgasse, Karl Stix Wohnpark, Lenaugasse, Linke Hauptzeile, Lisztgasse, Lodischgasse, Lorettostraße, 
Meierhofgasse, Neubaugasse, Neusatzstraße, Ortsmitte, Rathausplatz, Rechte Hauptzeile, Reitschule, Rosengasse, Schlachtbrückengasse, 
Schneckengasse, Schulgasse, Semmelweisgasse, Sonnenbergstraße, Sportplatzstraße, Wohnpark Reitschule 

17.03. 7:00 Uhr Gelber Sack Seesiedlung Hornstein – BMV, Burgenländischer Müllverband

18.03. 7:00 Uhr Restmüll Hornstein Ort – BMV, Burgenländischer Müllverband

18.03. 15:00 Uhr Kinderbuch-Lesung „Lenchens Geheimnis“ – Buchhandlung Leuchtturm – Alte Bandfabrik 1/2  
Für Kinder ab 6 Jahren. 

19.03. 09:00 bis 
12:00 Uhr Bauernmarkt – Leithabergler – Rathausplatz 1

19.03. 9:00 bis 
19:00 Uhr

Volleyball - 25 Jahre - Jubiläums Turnier – Sport- und Freizeitclub Hornstein – Turnsaal, Schulgasse 10  
Nähere Informationen bei Ferdinand Gerbautz unter 0664 19 22 711

22.03. 7:00 Uhr Biomüll Hornstein Ort – BMV – Burgenländischer Müllverband 

22.03. 7:00 Uhr
Papier 2 Seesiedlung Hornstein– BMV, Burgenländischer Müllverband – Seesiedlung I. Straße, Seesiedlung II. Straße, Seesiedlung III. 
Straße, Seesiedlung Seeresort, Seesiedlung V. Straße, Seesiedlung VI. Straße, Seestraße von 2 bis 110 Gerade, Seestraße von 1 bis 113 
Ungerade 

24.03. 7:00 Uhr Gelber Sack Hornstein Ort – BMV, Burgenländischer Müllverband

25.03. 14:00 bis 
16:00 Uhr

Bürgermeistersprechstunde – Marktgemeinde Hornstein, Rathausplatz 1  
Bitte um Terminvereinbarung bei Karin Gerdenich unter 02689 2225-21 oder per email: karin.gerdenich@hornstein.bgld.gv.at

29.03. 7:00 Uhr Biomüll Seesiedlung Hornstein – BMV, Burgenländischer Müllverband

29.03. 7:00 Uhr
Papier 3 Hornstein Ort – BMV, Burgenländischer Müllverband – Alte Bandfabrik, Anton Probst Wohnpark, Bizonfysraße,  
Dr. Ludwig Leser Straße, Esterhazystraße, Gottfried Szinovatz Wohnpark, Leithaweg, Pater Schmid Siedlung, Pottendorferstraße, Raiffei-
senstraße, Sandäckerweg, Sedlmayerstraße, Wienerstraße 
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HINWEIS: Sollten Sie eine größere Müllablagerung entdecken, 
schicken Sie uns ein Foto und den genauen Standort an post@hornstein.bgld.gv.at.

Wir kümmern uns darum!

Wir laden alle Hornsteinerinnen und Hornsteiner sehr
herzlich ein, bei der heurigen Flurreinigung mitzumachen.
Es ist ein COVID-sicheres Erlebnis für alle Generationen!

Mag. Christoph Wolf, MA
Bürgermeister

Herbert Szinovatz
Naturschutzbund

Thomas Matkovits
Umweltgemeinderat
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Mag. Christoph Wolf, MA
Bürgermeister

Mag. Herbert Szinovatz
Obmann Naturschutzbund

Thomas Matkovits
Umweltgemeinderat

Samstag, 21. März 2020
Ersatztermin: 28. März 2020 

von 9:00 bis 12:00 Uhr  
im Bauhof Hornstein

Im Anschluss lädt die Gemeinde zur Mittagsjause: 
12:00 Uhr im Bauhof Hornstein 

FLURREINIGUNG

Wir laden alle Hornsteinerinnen und Hornsteiner zur heurigen Flurreinigung sehr  
herzlich ein, um bei der diesjährigen Reinigung mitzuhelfen und mitzumachen. 

Wir planen, folgende Bereiche ordentlich von Müll zu reinigen:

Spielplatz beim Schlossberg, 
Windschutzgürtel sowie Hotter, Feldwege, Radwege und Flure

Es ist ein Erlebnis für alle Generationen! 

Die Bauhofmitarbeiter unterstützen uns tatkräftig mit den Gemeindefahrzeugen. 

Eine saubere 

Umwelt

braucht dich!
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ÖFFNUNGSZEITEN 
ABFALLSAMMELZENTRUM (ASZ):

Mittwoch: 16:00 – 19:00 Uhr
Freitag: 16:00 – 19:00 Uhr
Samstag: 8:00 – 13:00 Uhr 

INHALT DES
FLURREINIGUNGSPAKETS:

2 Paar Handschuhe
2 Stück Greifzangen
4 Stück Müllsäcke

„PLOGGING 2022“ „PLOGGING 2022“ 
DIE CORONA-FLURREINGIUNGDIE CORONA-FLURREINGIUNG
IN PRIVATEN KLEINGRUPPENIN PRIVATEN KLEINGRUPPEN

9. APRIL 20229. APRIL 2022

SO FUNKTIONIERT’S TROTZ PANDEMIE:
1. Flurreinigungspaket ab 26. März während der 

Öff nungszeiten im Abfallsammelzentrum (ASZ) abholen
2. Eine Route auswählen

3. Müll individuell einsammeln
4. Müllsäcke und Greifzangen bis 23. April im ASZ abgeben

5. Als kleines Dankeschön ein Glas Jubiläumshonig mitnehmen 



Statistische Erhebung 

Statistik Austria kündigt SILC-Erhebung an
Statistik Austria erstellt im öffentlichen Auftrag hochwertige 
Statistiken und Analysen, die ein umfassendes, objektives 
Bild der österreichischen Wirtschaft und Gesellschaft zeich-
nen. Die Ergebnisse der Erhebung SILC (Statistics on Income 
and Living Conditions/Statistiken zu Einkommen und Lebens-
bedingungen) liefern für Politik, Wissenschaft und Öffentlich-
keit grundlegende Informationen zu den Lebensbedingungen 
und Einkommen von Haushalten in Österreich. 

Derzeit ist das Leben vieler Menschen in Österreich von sozi-
alen und beruflichen Veränderungen geprägt. Gerade in dieser 
herausfordernden Zeit ist es wichtig, dass verlässliche und 
aktuelle Informationen über die Lebensbedingungen der Men-
schen in Österreich zur Verfügung stehen. 

Die Erhebung SILC wird jährlich durchgeführt. Rechtsgrund-
lage der Erhebung ist die nationale Einkommens- und Lebens-
bedingungen-Statistikverordnung des Bundesministeriums für 
Soziales, Gesundheit, Pflege und Konsumentenschutz (ELStV, 
BGBl. II Nr. 277/2010 idgF), eine Verordnung des Europäi-
schen Parlaments und des Rates (EU-Verordnung 2019/1700) 
sowie weitere ausführende europäische Verordnungen im 
Bereich Einkommen und Lebensbedingungen.

Nach einem reinen Zufallsprinzip werden aus dem Zentralen 
Melderegister jedes Jahr Haushalte in ganz Österreich für die 
Befragung ausgewählt. Auch Haushalte Ihrer Gemeinde könn-
ten dabei sein! Die ausgewählten Haushalte werden durch 
einen Ankündigungsbrief informiert und eine von Statistik 
Austria beauftragte Erhebungsperson wird von Februar bis Juli 
2022 mit den Haushalten Kontakt aufnehmen, um einen Ter-
min für die Befragung zu vereinbaren. Diese Personen können 
sich entsprechend ausweisen. Jeder ausgewählte Haushalt 
wird in vier aufeinanderfolgenden Jahren befragt, um auch 
Veränderungen in den Lebensbedingungen zu erfassen. Haus-

halte, die schon einmal für SILC befragt wurden, können in 
den Folgejahren auch telefonisch oder über das Internet Aus-
kunft geben. 

Inhalte der Befragung sind u.a. die Wohnsituation, die Teil-
nahme am Erwerbsleben, Einkommen sowie Gesundheit und 
Zufriedenheit mit bestimmten Lebensbereichen. Für die 
Aussagekraft der mit großem Aufwand erhobenen Daten ist 
es von enormer Bedeutung, dass sich alle Personen eines 
Haushalts ab 16 Jahren an der Erhebung beteiligen. Als Dan-
keschön erhalten die vollständig befragten Haushalte wahl-
weise einen 15-Euro-Einkaufsgutschein oder eine 
Spendenmöglichkeit für das österreichische Naturschutz-
projekt „CO2-Kompensation durch Hochmoorrenaturierung 
im Nassköhr“.

Die Statistik, die aus den in der Befragung gewonnenen Daten 
erstellt wird, ist ein repräsentatives Abbild der Bevölkerung. 
Eine befragte Person steht darin für Tausend andere Personen 
in einer ähnlichen Lebenssituation. Die im Rahmen der SILC-
Erhebung gesammelten Daten werden gemäß dem Bundes-
statistikgesetz und das Datenschutzgesetz streng vertraulich 
behandelt. Statistik Austria garantiert, dass die erhobenen 
Daten nur für statistische Zwecke verwendet und persönliche 
Daten an keine andere Stelle weitergegeben werden. 

Im Voraus herzlichen Dank für Ihre Mitarbeit! Weitere Infor-
mationen zu SILC erhalten Sie unter:

Statistik Austria
Guglgasse 13
1110 Wien
01 711 28-8338 (werktags Mo.–Fr. 9:00–15:00 Uhr)
erhebungsinfrastruktur@statistik.gv.at
www.statistik.at/silcinfo 
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Wohnen in Hornstein

Wohnung/Ordination/Büro  
im Wohnpark Reitschule frei! 

WOHNPARK REITSCHULE 1/1

Wohnfläche: 73,76 m2

Loggia: 2,7 m2

Terrasse: 3,78 m2

Gartenfläche: 21 m2

Miete (inkl. Betriebskosten) 
monatlich: € 767,97
kein Finanzierungsbeitrag!

Ausführliche Infos können unter  
post@hornstein.bgld.gv.at angefordert werden.

Die Gemeinde Hornstein sucht für eine schöne Erdgeschoß-
wohnung mit Garten im Wohnpark Reitschule einen 
Nachmieter. 

Sieben Plätze an Hornsteiner vergeben – noch  
drei Bauplätze am Ried Lodischäcker verfügbar

Im Rahmen des Projekts Wohnen.Hornstein.2030, das die 
Deckung des Wohnbedarfs der Hornsteiner Bürger sichern soll, 
wurden am Ortsrand zehn neue Bauplätze geschaffen. Mittler-
weile sind schon die ersten Bagger angerückt – die Aufschlie-
ßungsarbeiten haben begonnen. 

Per Scan zu  
Informationen 
und Formularen.

Weitere Informationen und Formulare finden Sie unter 
bit.ly/lodisch
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„Die Bauplätze haben eine Größe von rund 650 Quadratme-
tern und sind ideal geeignet für junge Familien“, freut sich der 
Bürgermeister. Im Rahmen der Gemeinderatssitzung am 13. 
Jänner 2022 wurde ein weiterer Platz vergeben. Die Vergabe 
der restlichen Bauplätze erfolgt in der nächsten Gemeinde-
ratssitzung. Interessierte finden weitere Informationen, wie 
zum Beispiel die Vergaberichtlinien, unter dem unten ange-
führten Link.
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Zertifizierung gestartet 

Hornstein wird noch familienfreundlicher!
„Was können wir tun, damit unsere Gemeinde noch familien-
freundlicher und kinderfreundlicher wird?“ Das ist die zent-
rale Fragestellung, mit der sich die Gemeinde in den nächsten 
Monaten beschäftigen wird. „Gemeinsam mit allen Teilen der 
Bevölkerung sollen Ideen und Vorschläge für alle Altersgrup-
pen erarbeitet werden – von der Familie mit Kleinkindern bis 
zu unseren Ältesten“, erklärt Bürgermeister Christoph Wolf.

Als erster Schritt wird eine repräsentative Projektgruppe 
zusammengestellt und zwei Arbeitstreffen durchgeführt, um 
erste Ideen und Ansätze zu sammeln. Begleitend werden auch 
Gespräche mit Vertretern aller Altersgruppen geführt.

Mit all diesen Aktivitäten strebt die Gemeinde das staatliche 
Zertifikat „familienfreundlichegemeinde“ und das UNICEF-
Zusatzzertifikat „Kinderfreundliche Gemeinde“ an.

„Aus den gesammelten Ideen werden in weiterer Folge kon-
krete Umsetzungsmaßnahmen entwickelt, die vom Gemein-
derat beschlossen werden sollen“, erklärt der Bürgermeister.

Dabei wird darauf geachtet, dass diese Maßnahmen auch umge-
setzt werden – und dies wird nach drei Jahren überprüft.

„Das Zertifikat und das Zusatzzertifikat fördern das Miteinan-
der. Die Identifikation mit unserer Gemeinde wird in der 
Bevölkerung gestärkt“, sagt Wolf. Die Umsetzung von famili-
enfreundlichen und kinderfreundlichen Maßnahmen trägt 
auch dazu bei, dass sich neue Familien ansiedeln und in der 
Gemeinde wohl fühlen. „Wir laden alle Interessierten recht 
herzlich ein, aktiv an den Projekten teilzunehmen.

Wir freuen uns über Vorschläge und Ideen, wie unsere 
Gemeinde noch familienfreundlicher und kinderfreundlicher 
werden kann“, so Wolf abschließend.

Wenn Sie die Gemeinde bei dem Projekt unterstützen wollen, 
nehmen Sie bitte Kontakt mit uns auf. Wir würden uns freuen, 
Sie in unserem Team recht herzlich begrüßen zu dürfen. Auch 
freuen wir uns über jeden einzelnen Vorschlag und jede Idee.

Bürgermeister Christoph Wolf beim Besuch eines der von allen Altersgruppen  
stark frequentierten Orte in Hornstein: die Bücherei im Forsthaus.

 

 

 

 

 

 

 

  

Einladung  
 
zum 1. Workshop im Rahmen des Audits „familienfreundlichegemeinde“ 
und „Kinderfreundliche Gemeinde“ 
 

 
Termin: 09. März 2022 
Zeit:  19.00 Uhr 
Ort:  Forsthaus Hornstein (Rechte Hauptzeile 22) 
 

Themen: 

 Inhalt, Ziele und Ablauf des Audits „familienfreundlichegemeinde“ und „Kinderfreundliche 
Gemeinde“  

 Gemeinsame Erhebung des IST-Zustandes:  
Was gibt es alles an familienfreundlichen Angeboten / Maßnahmen in der Gemeinde?  
Dabei werden alle Lebensphasen – vom Säugling bis zur älteren Generation beleuchtet. 

 Die nächsten Schritte, die weitere Vorgehensweise  
 
Der Workshop wird von DI Gerhard Schlögl moderiert, er begleitet die Gemeinde bei den 
Vorbereitungen zum Audit. Weitere Informationen zum Audit finden “familienfreundlichegemeinde” sind 
unter www.familieundberuf.at erhältlich.  
 

Wir freuen uns, Euch beim Workshop begrüßen zu dürfen! 
 
Um Anmeldung bei Claudia Schobl bis 04. März 2022 unter claudia.schobl@hornstein.bgld.gv.at oder 
02689 / 2225–17, wird ersucht.  

Mit freundlichen Grüßen 
 
 
 

Mag. Christoph Wolf, M.A. 
Bürgermeister 

Marktgemeinde Hornstein 
Rathausplatz 1 
7053 Hornstein 
Bezirk Eisenstadt-Umgebung 
T +43 2689 2225 
E post@hornstein.bgld.gv.at 
W www.hornstein.at 
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Umfangreiches Programm in den Ferien 

Durchgängige Ferienbetreuung in Hornstein
Auch im heurigen Jahr bietet die Marktgemeinde Hornstein 
auf Initiative von Bürgermeister Christoph Wolf wieder eine 
durchgängige Ferienbetreuung für alle sechs bis 14-jährigen 
Hornsteiner Kinder: „Ich freue mich, dass wir im Sommer alle 
neun Wochen eine abwechslungsreiche Ferienbetreuung für 
unsere Kinder anbieten können“, so der Bürgermeister. 

Die Betreuung erfolgt in Kooperation mit dem ASV Horn-
stein, dem TC Hornstein und Xund ins Leben, so der Bürger-
meister: „Auch heuer wird es wieder zwei Fußballcamps 
geben, welche von unserem Sportverein organisiert und 
betreut werden sowie zwei spannende Projektwochen von 
Xund ins Leben.“ Neu hinzugekommen ist ein Tenniscamp, 
freut sich der Bürgermeister: „Erstmal organisiert auch der 
Tennisclub Hornstein ein Camp, welches auch von der 
Gemeinde unterstützt wird.“ 

Die Kosten für die Ferienbetreuung werden zum Großteil von 
der Gemeinde getragen: „Wir fördern jedes teilnehmende 
Kind mit Hauptwohnsitz in Hornstein mit € 100,– pro 
Woche“, sagt Wolf. 

Die restlichen Wochen werden durch die Mitarbeiterinnen 
der Marktgemeinde organisiert. „Unsere Kolleginnen stellen 
jedes Jahr ein spannendes und abwechslungsreiches Programm 
für alle Kinder zusammen. Wir erwarten wieder über 200 

Kinder“, so der Bürgermeister. Die Betreuung ist von Montag 
bis Freitag von 7 bis 17 Uhr möglich. Auch die Betreuung der 
Kleinsten ist natürlich gegeben so der Bürgermeister: „Unser 
Kindergarten und die Kinderkrippe sind auch in den Ferien 
durchgehend für alle geöffnet, die Betreuung benötigen.“ 

Die Anmeldung erfolgt über die Gemeinde und ist ab sofort 
möglich. „Ich bedanke mich bei allen Beteiligten für die gute 
Zusammenarbeit, damit unsere Kinder auch in den Sommer-
ferien die beste Betreuung genießen dürfen!“, so Wolf 
abschließend. 

Christoph Wolf mit Jugendgemeinderätin Christine Rosner

Krippe (1 – 2,5 Jahre)
OFFEN (ANMELDUNG ÜBER KINDERGARTEN)

Ferienbetreuung (6 – 14 Jahre)

Tagesheim TagesheimTennisplatzFußballplatz Fußballplatz

Kosten:
€ 30,–

Kosten:
€ 30,–

Kosten:
€ 100,–**

Mitglieder: 
€ 80,–

Kosten:
€ 160,–*

inklusive 
Mittagessen

Kosten:
€ 160,–*

inklusive 
Mittagessen

ASV 
CAMP

5 – 13 Jahre

ASV FUSS-
BALLCAMP

5 – 13 Jahre

XUND 
INS LEBEN

XUND 
INS LEBEN

TENNIS-
CAMP

Tagesheim

Kosten:
€ 30,–

SOMMER-
BETREUUNG

7 – 17 Uhr

Tagesheim

Kosten:
€ 30,–

SOMMER-
BETREUUNG

7 – 17 Uhr

Tagesheim

Kosten:
€ 30,–

SOMMER-
BETREUUNG

7 – 17 Uhr

Tagesheim

Kosten:
€ 30,–

SOMMER-
BETREUUNG

7 – 17 Uhr

Tagesheim

Kosten:
€ 30,–

SOMMER-
BETREUUNG

7 – 17 Uhr

Tagesheim

Kosten:
€ 30,–

SOMMER-
BETREUUNG

7 – 17 Uhr

Tagesheim

Kosten:
€ 30,–

SOMMER-
BETREUUNG

7 – 17 Uhr

Tagesheim

Kosten:
€ 30,–

SOMMER-
BETREUUNG

7 – 17 Uhr

Tagesheim

Kosten:
€ 30,–

SOMMER-
BETREUUNG

7 – 17 Uhr

Mo – Do: 
8 – 16 Uhr

Fr: 
8 – 13 Uhr

Mo – Do: 
8 – 16 Uhr

Fr: 
8 – 13 Uhr

Mo – Fr: 
8 – 13 Uhr

Mo – Do: 
8 – 16 Uhr

Fr: 
8 – 14 Uhr

Mo – Do: 
8 – 16 Uhr

Fr: 
8 – 14 Uhr

Kindergarten (2,5 – 6 Jahre) 
Schulische Tagesbetreuung (6 – 10 Jahre)

GEMEINSAME BETREUUNG (ANMELDUNG ÜBER KINDERGARTEN)

1. Woche
04.07. – 08.07.

2. Woche
11.07. – 15.07.

3. Woche
18.07. – 22.07.

4. Woche
25.07. – 29.07.

5. Woche
01.08. – 05.08.

6. Woche
08.08. – 12.08.

7. Woche
16.08. – 19.08.

8. Woche
22.08. – 26.08.

9. Woche
29.08. – 02.09.

Marktgemeinde Hornstein, Rathausplatz 1, 7053 Hornstein 
post@hornstein.bgld.gv.at | 02689 2225 | www.hornstein.at

Neben der Pauschale von EUR 30,– pro Woche gibt es auch die Möglichkeit der Verp� egung (Mittagessen) für zusätzlich EUR 4,– pro Tag.
* Für das ASV Camp und das ASV Fußballcamp fördert die Gemeinde jedes Kind mit Hauptwohnsitz in Hornstein mit je EUR 100,–.
 Das Mittagessen ist bei ASV Camp und ASV Fußballcamp inkludiert.
** Für das Tenniscamp fördert die Gemeinde jedes Kind mit Hauptwohnsitz in Hornstein mit je EUR 60,–, es wird kein Mittagessen angeboten.

SOMMERFERIENBETREUUNG

MARKTGEMEINDE 
HORNSTEIN

2022für 6 – 14 Jährige

Genaue Informationen zum Tagesablauf und den täglichen 
Treffpunkten sowie eine Checkliste folgen nach 
der Anmeldung unter: post@hornstein.bgld.gv.at
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Arbeiten in diversen Techniken – unter anderem Farbkreide

in Kooperation mit

Aussteller:
FRITZ MIEDLER

ACHTUNGBEGRENZTE TEILNEHMERZAHLANMELDUNG VERPFLICHTEND

04.03.2022 BIS 26.06.2022
Vernissage am 04.03. um 19:00 Uhr 
Der Künstler führt unter Einhaltung der aktuellen 
Covid-19-Bestimmungen durch die Ausstellung.

Anmeldung unter post@hornstein.bgld.gv.at

EINLADUNG

Rathaus Hornstein
Rathausplatz 1, 7053 Hornstein

Die Ausstellung kann während der 
Öff nungszeiten besichtigt werden.

Birgit Salfinger

Koordination sozialer Dienste
Bürgerservicestelle Hornstein

02689 2225
Rathausplatz 1, 
7053 Hornstein

Erreichbarkeit:
Mo. – Do.: 7:00 – 12:00 Uhr,

Fr.: 7:00 – 18:00 Uhr Elke Eberhardt

DAS ANGEBOT VON HORNSTEIN HILFT 

 Fahr- und Begleitdienst

 Einkaufs- und Medikamentenservice

 (Telefon-) Besuchsdienst

 Spaziergehdienst

Die Dienste werden unentgeltlich von einem unserer ehrenamtlichen Unterstützer  
durchgeführt und über die Bürgerservicestelle im Rathaus koordiniert.

Wohin kann ich mich wenden, wenn ich mich informieren möchte,  
Unterstützung brauche oder wenn ich ehrenamtlich mitwirken will? 

Rufen Sie in der Bürgerservicestelle des Rathauses an,  
Ihre Anfragen werden schnell und zuverlässig bearbeitet. 

Seit Dezember 2021 übernimmt die Aktion „Hornstein hilft“ die sozialen Dienste der Nachbar-
schaftshilfe Plus. Dabei koordinieren wir für Sie soziale Dienste, sofern Sie bei den Wegen des 
täglichen Bedarfs Unterstützung benötigen oder einfach jemanden zum Reden brauchen.

1. Bei Bedarf nehmen Sie einfach mit der Bürgerservicestelle im Rathaus Kontakt auf – entwe-
der persönlich, per Telefon oder via E-Mail – und teilen uns mit, welches Angebot Sie gerne  
wahrnehmen möchten.

2. Unsere Rathaus-Mitarbeiter treten mit einem unserer ehrenamtlichen Mitarbeiter in Kon-
takt, der gerne den benötigten Dienst übernimmt.

3. Unsere Rathaus-Mitarbeiter nehmen mit Ihnen Kontakt auf, um mit Ihnen Termin und 
Aufgabe zu fixieren.

Für Sie entstehen dabei keine Kosten. Die anfallenden Fahrtspesen werden von der Marktge-
meinde Hornstein abgegolten. Die Koordinierung der Anfragen läuft zentral über unsere Bürger-
servicestelle im Rathaus. 
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Einjähriges Jubiläum der öffentlichen Bücherei Hornstein

Durchwegs Positive Resonanz in der Bevölkerung
Anlässlich des einjährigen Bestehens der Bücherei im Dachge-
schoss des Forsthauses führte die BVZ ein Interview mit der 
Leiterin Elisabeth Szorger.

WIE IST DIE RESONANZ NACH DEM EIN-JÄHRI-
GEN BESTEHEN DER BIBLIOTHEK? WIE KAM ES 
EIGENTLICH VOR EINEM JAHR DAZU, DASS 
EINE BIBLIOTHEK IN HORNSTEIN ERÖFFNET 
WURDE?

Die Bücherei Hornstein wird von der Bevölkerung wahnsinnig 
gut angenommen. Wir haben sehr viele Leser aus allen Alters-
gruppen. Im vergangenen Jahr haben beispielsweise 3.308 Besu-
cher insgesamt knappe 9.300 Medien entlehnt. Auf diese Zahlen 
sind wir sehr stolz und mein Team von 13 ehrenamtlichen Mit-
arbeitern und ich freuen uns sehr über die positive Resonanz. 

Die Bücherei in der Alten Schule in Hornstein musste übersie-
deln und auf Initiative von Bürgermeister Christoph Wolf haben 
wir das wunderbare Dachgeschoß im Forsthaus auf über 170 m2 
als neuen Ort für unsere Bücherei erhalten. Gemeinsam mit 
ortsansässigen Betrieben haben wir diesen Ort mit der passen-
den Ausstattung und Mobiliar gefüllt und mein Team und ich 
haben die Bücher der alten Bibliothek teilweise übersiedelt. 
Viele Medien mussten wir jedoch neu anschaffen, da der 
Bestand der alten Bücherei bereits sehr veraltet war. Für die 

WAS LESEN DIE HORNSTEINER GERNE?  
WELCHE BÜCHER WERDEN OFT AUSGEBORGT?

Sehr gut besucht sind die Regale mit Krimis und Thriller, aber 
auch Gesellschaftsromane. Also eigentlich quer durch die 
Bank. Aufgrund unserer sehr großen und immer weiter wach-
senden Kinder- und Jugendbuchabteilung sind natürlich auch 
Kinderbücher sehr beliebt.

Wir bieten unseren Besuchern auch die Möglichkeit, uns ihr 
„Wunschbuch“ zu nennen. Unsere Leser dürfen Bücher für 
den Ankauf vorschlagen und sofern sie im Buchhandel liefer-
bar sind, kaufen wir sie und nehmen diese Medien gerne in 
unseren Bestand auf. Darüber hinaus bestellen wir zahlreiche 
neue Medien pro Monat anhand von Empfehlungen, Bestsel-
lerlisten oder Themenschwerpunkten.

WARUM WURDEN SIE LEITERIN DER  
BIBLIOTHEK? WELCHE BEDEUTUNG  
HABEN BÜCHER FÜR SIE? WAR DIE  
LEIDENSCHAFT ZUM LESEN BEI IHNEN  
SCHON IMMER GEGEBEN? WÜRDEN SIE  
SICH SELBST ALS „LESERATTE“ BETITELN?

Bücher haben derzeit in meinem Leben eine große Bedeu-
tung, obwohl das definitiv nicht immer so war. Es gab Zeiten, 
in denen ich mehr gelesen habe und natürlich auch Zeiten, in 
denen ich kaum gelesen habe. 

Während meines Studiums war es eher die Fachliteratur und 
als ich vor 7 Jahren Mutter wurde, waren es fast ausschließlich 
Kinderbücher, die mich in ihren Bann gezogen haben. Manch-
mal, zum Beispiel mit Baby am Arm, waren es vermehrt Hör-
bücher, jetzt wiederum genieße ich das Gefühl, wenn man ein 
Buch zum ersten Mal öffnet, durch die Seiten blättert, in einer 
Geschichte versinkt und ich mir damit eine Auszeit vom Alltag 

Ausstattung wurden im Jahr 2020 von der Gemeinde rund  
€ 30.000 investiert, laufend stehen uns rund € 10.000 pro Jahr 
für neue Medien zu Verfügung. Am 10. 10. 2020 konnten wir 
diesen wunderbaren Ort eröffnen und sind begeistert von den 
durchwegs positiven Rückmeldungen. 

SIND AUCH BÜCHER VON HORNSTEINERN 
ODER BURGENLÄNDERN IN DER BIBLIOTHEK 
VERTRETEN? WENN JA, WELCHE? GIBT ES 
AUCH REGIONALE INHALTE?

Selbstverständlich finden sie auch Bücher von Hornsteiner 
Autoren in unseren Regalen. 

Eine der Bekanntesten ist wahrscheinlich Eva Maria Marold. 
Das aktuellste Buch ist ein Kinderbuch der Hornsteiner Auto-
rin Manu Gerdinich mit dem Titel „Stille Post im Frost“, wel-
ches 2021 erschienen ist und sogar in der Lindenallee in 
Hornstein spielt.

Darüber hinaus findet man bei uns auch Medien mit regionalen 
Inhalten und von burgenländischen Autoren. Im vergangenen 
Jahr haben wir aufgrund der Feierlichkeiten zu 100 Jahre Bur-
genland und 750 Jahre Hornstein ein Themenregal präsentiert, 
in welchem laufend neue Medien über das Burgenland und von 
burgenländischen Autoren präsentiert wurden. Gleichzeitig 
wurden natürlich auch die Werke der Hornsteiner Autoren 
ausgestellt und von unseren Lesern fleißig entlehnt. 

gönne. Ich lese mal mehr und mal weniger, wie es meine Zeit 
erlaubt. Aber ich glaube, wenn man sich einmal ins Lesen ver-
liebt hat, dann wird es immer ein Bestandteil des Lebens blei-
ben, in welcher Form oder in welchem Genre auch immer.

Warum ich Leiterin der Bücherei wurde, ist für mich selbst 
nicht so leicht zu beantworten – da müssen sie wahrscheinlich 
andere Menschen fragen. Sicherlich nicht, weil ich der bele-
senste Mensch der Welt bin. Aber das ist in einer Bücherei, 
wie ich sie mir vorstelle auch nicht der wichtigste Aspekt. 
Wichtig ist für mich, dass ich Menschen für Bücher begeistern 
kann. Dass ich einen Ort schaffe, in dem man sich wohlfühlt 
und man verweilen möchte. 

Ich liebe es, wenn wir unsere Türen öffnen und Kinder kom-
men mit ihren Eltern oder Großeltern, um Medien zu entleh-
nen. Manchmal kommen zum Beispiel Großeltern, nehmen 
ein Buch zur Hand und machen es sich mit ihrem Enkelkind in 
einem unserer gemütlichen Lesesessel bequem. Sie nehmen 
sich die Zeit und lesen den Kindern vor Ort Geschichten vor 
– auch das ist für mich Bücherei.

Ich gehe darin auf, Veranstaltungen zu organisieren und Men-
schen willkommen zu heißen. Wenn die Schul- oder Kinder-
gartenkinder aus Hornstein uns gruppenweise besuchen und 
den Raum mit Leben füllen, dann geht mein Herz auf. Und das 
soll unsere Bücherei auch sein, ein Ort der Kommunikation, 
ein Ort zum Verweilen und zum Wohlfühlen.

WELCHES IST IHR LIEBLINGSBUCH? WARUM 
UND WORÜBER HANDELT DAS BUCH?

Lieblingsbücher habe ich, wie Sie sich wahrscheinlich denken 
können, einige. Zuletzt fasziniert hat mich jedoch der Roman 
„Die Farbe von Glück“ von Clara Maria Bagus, die mit ihren 
starken und gleichzeitig gefühlvollen Worten Schicksalsschläge

Auch der Ausblick aus der Bücherei auf den Bürgergarten ist sehenswert!
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beschreibt, die durch Umwege doch gut ausgehen. Sie schafft 
es, uns mit ihrem Roman zu zeigen, dass man jederzeit die 
Möglichkeit hat, die Richtung zu ändern, dass immer Men-
schen da sind, die einem die Hand reichen, und dass das Leben 
es stets gut mit uns meint. 

Dieses Buch ist, vielleicht gerade „in Zeiten wie diesen“,  
Balsam für die Seele.

WÜRDEN SIE SAGEN REGELMÄSSIGES LESEN 
IST ZUR WEITERBILDUNG WICHTIG? AB  
WELCHEM ALTER SOLLTE MAN AM BESTEN  
MIT DEM LESEN BEGINNEN?

Regelmäßiges Lesen ist unabdingbar für eine erfolgreiche 
Schullaufbahn. Und damit meine ich nicht, das erzwungene 
Lesen der Hausaufgaben. Lesen muss bereits lange vor Schu-
leintritt durch frühkindliches Vorlesen und eine bewusst vorge-
lebte Lese- und Familienzeit, mit positiven Gefühlen verknüpft 
werden. Das ist meiner Meinung nach weit wichtiger als Baby-
schwimmen oder beispielsweise ein Schikurs für 2-jährige.

Man kann nicht früh genug mit dem Vorlesen beginnen. Gemein-
sames Entdecken von Büchern weckt nicht nur das Leseinter-
esse, sondern stärkt auch die Bindung zu den Bezugspersonen. 
Regelmäßiges Vorlesen macht die Kinder neugierig, es regt die 
Fantasie an, erweitert ihren Wortschatz, fördert die Sprachent-
wicklung und stärkt die Konzentrationsfähigkeit. 

Aus diesem Grund verteilen wir in der Bücherei Hornstein 
auch die „Buchstart-Tasche“ – ein Projekt der Bibliotheken 
Burgenland. Mit dieser Tasche erhalten alle im Burgenland 
geborenen Kinder kostenlos ihr erstes Bilderbuch und viele 
weitere Informationen der Bibliotheken Burgenland.

WELCHES BUCH WÜRDEN SIE DEN  
KLEINEN AUS DER BIBILIOTHEK FÜR DIE  
NÄCHSTEN FERIEN EMPFEHLEN? WARUM  
UND WORÜBER HANDELT DAS BUCH?

Für Erstleser würde ich definitiv die Buchreihe über Schwein-
chen und Elefant Gerald von Mo Willems empfehlen. Die bei-
den Protagonisten nehmen die Leser mit in ihre Welt. Sie 
bringen die Leser zum Lachen und man wird Teil der 
Geschichte. Angekommen auf der letzten Seite möchte man 
am liebsten wieder von vorne beginnen und vielleicht muss 
man das ja auch … Alle vier Bände sind natürlich in unserer 
Bücherei erhältlich.

Für größere Leser haben wir ua. neu im Programm die Buch-
reihe „Bitte nicht öffnen“ von Charlotte Habersack. Eine 
Buchreihe, die man eigentlich auch als Erwachsener kaum aus 
der Hand legen kann – wenn man sich traut, es zu öffnen. 

Und was die Bilderbücher für die Kleinsten betrifft – da gibt es 
so unendlich viele empfehlenswerte Autoren und Buchhelden 
begonnen bei Heinz Janisch, Erwin Moser, Axel Scheffler, 
Sabine Bohlmann, den Grolltroll, das Neinhorn, Lieselotte und 
viele, viele andere die uns täglich verzaubern.

HABEN SIE AUCH LESEEMPFEHLUNGEN  
FÜR ERWACHSENE?

Ja, sehr viele. Kommen Sie in der Bücherei vorbei – dann zeige 
ich sie ihnen persönlich! 

Christoph Wolf und Büchereileiterin Elisabeth Szorger freuen  
sich über die beeindruckende Statistik nach einem Jahr Betrieb.
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ÖFFENTLICHE  
BÜCHEREI  

der Marktgemeinde 
Hornstein

Rechte Hauptzeile 22,  
Forsthaus Dachgeschoß 

 
02689 2225-80 

www.hornstein.bvoe.at

ÖFFNUNGSZEITEN  
 

Montag: 16:00 – 19:00 Uhr 
Mittwoch: 16:00 – 19:00 Uhr 
Samstag: 09:00 – 12:00 Uhr

Richard Osman: Der Donnerstagsmordclub, Verlag List, 2021, 464 Seiten

Michael Stavarič: Faszination Krake: Wesen einer 
unbekannten Welt, illustriert von Michèle Ganser, 
Leykam Verlag, 2021, 144 Seiten

BUCHEMPFEHLUNGEN DES MONATS

Wir haben uns den neuen Bestseller aus England angesehen und stellen ihn 
euch vor:
Neben eine idyllische, luxuriöse Seniorenresidenz in Südengland möchte 
ein zwielichtiger Immobilienunternehmer anbauen, noch dazu auf einem 
alten Nonnenfriedhof und das Hügelland des Altbauerns daneben, das er 
braucht, besitzt er auch noch nicht. Naheliegend, dass da einige was dage-
gen haben. Es dauert also nicht lange, bis der Erste tot ist und ein exzellen-
tes Quartett aus der Bewohnerschaft eigene Ermittlungen aufnimmt…
In schnörkellos amüsanter Sprache und kurzen Einheiten aus verschiede-
nen Perspektiven wird zunächst genüsslich das Setting vorgestellt, samt 
vermeintlich harmloser, aber abgebrühter Hauptdarsteller. Aus deren All-
tag erfährt man nicht nur Nützliches aus den jeweiligen Vergangenheiten 
(inklusive praktischer Netzwerke), sondern auch – ähnlich einem Dorf-
tratsch – bissig Zynisches über Nebenschauplätze. Der Krimi nimmt schnell 
Fahrt auf, hält die Spannung, entflechtet die verdächtigen Strukturen und 
überrascht ständig – bis zum Schluss!
Ein herrliches Erlebnis wie ein Kurzurlaub in England, ein Muss für Krimi-
fans und ab sofort in eurer Bücherei!

Das Meer ist wie das Universum, es leuchtet im Dunkeln, es ist weit und so 
genau weiß niemand was sich darin befindet. Wasser bedeckt rund 70 Pro-
zent der Erdkugel aber nur fünf Prozent der Weltmeere sind erforscht und 
es warten schätzungsweise noch über eine Million Arten darauf entdeckt 
zu werden. Diese und weitere Fakten, rund ums Universum, das Leben auf 
der Erde selbst, das Meer und die Kraken, vermittelt dieses schlichte 
schwarz/weiß und teilweise in gold illustrierte Sachbuch, das in der Katego-
rie „Junior“ zum Wissenschaftsbuch des Jahres 2022 gekrönt wurde.
Michael Stavarič versteht es die Geschichte der Kraken spannend zu erzäh-
len und baut nebenbei Sachwissen in den Fließtext ein. Einzelne interes-
sante, aus dem Fließtext entkoppelte Fakten, sind in der Rubrik „Für 
Schlauköpfe“ farblich abgesetzt.  Michèle Ganser verleiht seinen Worten 
eindrucksvolle Bilder, die nie aufdringlich wirken, sondern den Text umrah-
men und begleiten, in Summe entsteht so eine visuelle und literarische 
Entdeckungsreise.
Neben Literaturverweisen, u. a. Jules Vernes 20.000 Meilen unter dem 
Meer (gibt es übrigens auch bei uns zu entlehnen) und „Krakengedichten“ 
zu Beginn jedes Kapitels, tritt Michael durch den Text mit den Lesenden in 
einen Dialog. Er stellt sich selbst vor, fragt nach dem persönlichen Berufs-
wunsch, er animiert zum Mitmachen und Mitdenken. Manche Illustrationen 
erstrecken sich über eine Doppelseite, wo sie als Suchbilder eingesetzt 
werden. Was es mit der Zahl acht auf sich hat, muss jede*r selbst entde-
cken. Eine klare Leseempfehlung für jung & alt.

Der Donnerstagsmordclub

Faszination Krake:  
Wesen einer unbekannten Welt
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IM FORSTHAUSHOF

CORINNA TRICHTL (CorryInna)
MAGENTAZYKLUS

ARKADENGALERIE

08.04. – 31.08.2022

OUTDOOR AUSSTELLUNG

Rechte Hauptzeile 22, 7053 Hornstein

IM FORSTHAUSHOF

CORINNA TRICHTL (CorryInna)
MAGENTAZYKLUS

ARKADENGALERIE

08.04. – 31.08.2022

OUTDOOR AUSSTELLUNG

Rechte Hauptzeile 22, 7053 Hornstein

Christine Jambrits mit den neuen Produkten

Neues im Postladen 

Erweiterung des Sortiments
Christine Jambrits ist seit 2016 als Postpartner in Hornstein 
tätig und betreibt ihr Geschäft mit viel Leidenschaft und Enga-
gement. Seit Anfang 2019 liegt ihr Standort in der Krautgar-
tenstraße günstig an der Neufelderstraße mit Parkplätzen 
direkt vor dem Geschäft. Außerdem steht ein Bankomat rund 
um die Uhr zur Verfügung.

Schon vor einiger Zeit erweiterte sie ihr bestehendes Ange-
bot von Schreibwaren und Geschenkartikeln, um Köstlichkei-
ten wie Weine und Säfte von Weinbau Berger, Schnäpse und 
Liköre von Familie Högerl und Produkte von Familie Muhr.

Ganz neu im Sortiment gibt es jetzt Taschen, Geldbörsen und 
Accessoires aus Kork. Die hochwertigen Produkte sind auch 
bequem über den Onlineshop www.cjkork.at bestellbar.

Schauen Sie vorbei, das Geschäft ist auch mit dem Elektro-
Ortsbus gut erreichbar!

Öffnungszeiten: 
MO-MI 8:00-12:00 und 15:00-18:00 
DO nur 8:00-12:00 
FR 8:00-12:00 und 15:00-18:00

Zum Valentinstag verteilte die Volkspartei Hornstein  
Blumen an die Damen.

Wieder wurde ein gut gefüllter Pedibus-Sammelpass  
im Rathaus vorbeigebracht. Wir gratulieren Marie!

Entwertet im Rathaus am: 

 

15 Stempel: 1 Hornstein Häferl

1
15

Entwertet im Rathaus am: 

 

16
45

45 Stempel: 1 Glas Hornsteiner Honig

Reitschule

Wohnpark Reitschule

Karl Stix Wohnpark

Anton Probst Wohnpark

Grabengasse
Schulgasse

Pater Schmid Siedlung

Volksschule

Forsthaus

Musikschule

Kindergarten

Bürgergarten

Ortsbach

Mag. Christoph Wolf, M.A. 

Euer Bürgermeister

Ich bedanke mich fürs Mitmachen 

und wünsche einen sicheren Schulweg!

Marktgemeinde Hornstein Rathausplatz 1 | T +43 2689 2225

E post@hornstein.bgld.gv.at | www.hornstein.at

Reitschule

Wohnpark Reitschule

Karl Stix Wohnpark

Anton Probst Wohnpark

Grabengasse
Schulgasse

Pater Schmid Siedlung

Volksschule

Forsthaus

Musikschule

Kindergarten

Bürgergarten

Ortsbach STEMPELPASS

Seien Sie Zeuge einer Pointenparade. Die besten Wuchteln von 4 Jahren Simpl-
Conferencen.  Die besten Pointen von „Steinböck&Rudle“. Die besten Sager aus 
seinen Sensations–Solo-Programmen „Steinböcks Bananensplitter“, „Bonanza“ 

und „Ätsch“. Die Highlights aus den Duoprogrammen mit Thomas Strobl „Tralala“ 
und „Aramsamsam“, garniert mit Neuigkeiten des täglichen Wahnsinns!

Seien Sie Zeuge einer Pointenparade. Die besten Wuchteln von 4 Jahren Simpl-
Conferencen.  Die besten Pointen von „Steinböck&Rudle“. Die besten Sager aus 
seinen Sensations–Solo-Programmen „Steinböcks Bananensplitter“, „Bonanza“ 

und „Ätsch“. Die Highlights aus den Duoprogrammen mit Thomas Strobl „Tralala“ 
und „Aramsamsam“, garniert mit Neuigkeiten des täglichen Wahnsinns!

FREIZEIT & LEBENFREIZEIT & LEBEN
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Die Reihe 16
Europäisches Kino ganz nah

Oktober 2021 – Juni 2022
www.reihe.at
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Kartenpreis Erwachsene: € 4,- Kinder bis 12 Jahre: € 2,50
Es gelten die aktuellen Covid-Bestimmungen.
facebook.com/WanderkinoHornstein
Um Anmeldung wird gebeten.

Mrs. Taylor´s
Singing Club 
Spielfilm, GB 2019, 110 min, DF
Freigegeben ab 6 Jahren

Freitag, 11. 03. 2022, 19.00h
Forsthaus Hornstein, Rechte Hauptzeile 22, 7053 Hornstein

Mrs. Taylor´s Singing Club © 2020 Universum  

Anmeldung bei natascha.gertlbauer@gmail.com, Tel.: 0676  75 30 930

Freitag, 11.03.2022 

Mrs. Taylor’s Singing Club
GB 2019, Spielfilm 
110 min, DF

Die Ungewissheit, die Kate Taylor während des Auslands-
einsatzes ihres Mannes empfindet, überspielt sie in der Öffent-
lichkeit mit einem strahlenden Lächeln. Eine gemeinsame 
Freizeitbeschäftigung soll sie und die anderen Ehefrauen der 
Militärbasis auf andere Gedanken bringen. Warum nicht einen 
Chor gründen?

Die rebellische Lisa kann mit Kates Art und den amateurhaf-
ten Gesangsversuchen nicht viel anfangen. Mit der Zeit lässt 
sich aber auch Lisa von der Lebensfreude der Frauen anste-
cken – und so rauft sich das ungleiche Frauenduo zusammen 
und leitet den Chor gemeinsam. Und schon bald steht der 
bunten Truppe ein Auftritt bevor.

Die Dramödie von Peter Cattaneo ist lustig und rührend.

Regie: Peter Cattaneo
Drehbuch: Rachel Tunnard
Kamera: Hubert Taczanowski
Mit: Teresa Mahoney, Kristin Scott Thomas, Sharon Horgan, 
Jason Flemyng u.a.

Schwerpunkt: 

Fußball / Sportspiele 
ASV Camp  
4. bis 8. Juli 2022 

 

 

www.facebook.com/asvhornsteinjugend 

www.instagram.com/asvhornstein 

 

 

 

 

 

  

  Betreuung Mo-Do von 8-16 Uhr, Fr 8-13 Uhr  

  Sportplatz Hornstein/7053 Bgld. 

  Für sportbegeisterte Buben und Mädchen im Alter von 5 bis 13 Jahren 

  Trainingseinheiten mit ausgebildeten & erfahrenen Nachwuchstrainern 

  Inklusive 5 Mittagessen & täglichen Obstjausen 

  Kosten € 160,-  

  Im Preis inkludiert ist ein Puma-Fußballset (Trikot mit individuellem Druck, Hose),        

 Puma-Fußball, Urkunde & Pokal 

  Anmeldeschluss: 5. Juni 
 JL Christine Rosner 0699/10402853 

Auf die Kinder wartet ein abwechslungsreiches Programm mit einigen tollen Überraschungen. 
Förderung für Geschwister-Kinder ODER für Hornsteiner Kinder durch unsere Marktgemeinde 
Hornstein: Mitmachen & €100,- retour bekommen! 

 

 ASV Fußballcamp  
22. bis 26. AUGUST 2022 

    

 

www.facebook.com/asvhornsteinjugend 

www.instagram.com/asvhornstein 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

  Betreuung Mo-Do von 8-16 Uhr, Fr 8-13 Uhr  

  Sportplatz Hornstein/7053 Bgld. 

  Für sportbegeisterte Buben und Mädchen im Alter von 5 bis 13 Jahren 

  Trainingseinheiten mit ausgebildeten & erfahrenen Nachwuchstrainern 

  Inklusive 5 Mittagessen & täglichen Obstjausen 

  Kosten € 160,-  

  Im Preis inkludiert ist ein Puma-Fußballset (Trikot mit individuellem Druck, Hose),             

 Puma-Fußball, Urkunde & Pokal 

  Anmeldeschluss: 24. Juli  
 JL Christine Rosner 0699/10402853  

Auf die Kinder wartet ein abwechslungsreiches Programm mit einigen tollen Überraschungen. 
Förderung für Geschwister-Kinder ODER für Hornsteiner Kinder durch unsere Marktgemeinde 
Hornstein: Mitmachen & €100,- retour bekommen! 
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Freiwillige Feuerwehr Hornstein 
Wienerstraße 20b, 7053 Hornstein 

Gegründet 1888 
www.ffhornstein.at 

FEUERLÖSCHERÜBERPRÜFUNG und ANKAUFSAKTION 
von Brand- sowie CO-Warnmelder  und Löschdecken 2022 

Am Samstag, dem 02. April 2022, findet im Gerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr 
Hornstein eine Feuerlöscherüberprüfung statt. Jeder, der einen Feuerlöscher besitzt und an 
einer Überprüfung interessiert ist, kann diesen am 

FREITAG, dem 01. April 2022, in der Zeit von 17.00 – 19.00 Uhr 
sowie 

am SAMSTAG, dem 02. April 2022, in der Zeit von 08.00 – 13.00 Uhr 

im Feuerwehrhaus, Wienerstraße 20b abgeben. Der Feuerlöscher ist mit Namen und 
Adresse zu versehen. 
Die Überprüfung und der Austausch von Verschleißteilen (Dichtungen und anderes 
Kleinmaterial) ist mit einem Selbstkostenbeitrag von € 10,- pro Gerät verbunden und 
bei Abgabe der Feuerlöscher zu bezahlen. 

Dieses Mal besteht auch die Möglichkeit 
 Brandmelder (Abus Mini / Rauchwarnmelder 10 Jahre) á   29,- 

(Magnetbefestigungsset á 5,-)
und/oder 

 CO-Warnmelder (Abus COWM510) á   55,- 
 Löschdecke á   12,- 

anzukaufen. 
Brandmelder, Löschdecken und CO-Melder können Menschenleben retten!!! 

Brandmelder sollten in jedem Haushalt vorhanden sein!!! 

Für Firmen, die mehr als fünf Feuerlöscher zu überprüfen haben, kann die Überprüfung 
auch vor Ort durchgeführt werden. Bitte um telefonische Anmeldung bei HLM Edith Kopinits 
unter 02689/2943 bis zum 31. März 2022!  

ANMERKUNG: 
Jeder Feuerlöscher sollte alle 2 Jahre überprüft werden! 
Bitte kontrollieren Sie das Überprüfungsdatum an der Prüfplakette! 

Wir freuen uns auf Sie! 

HBI Robert Szinovatz eh. 
Kommandant d. FF-Hornstein 

Die Überprüfung findet unter besonderen Hygiene- und Sicherheitsmaßnahmen statt! 
Bei der Abholung und der Anlieferung der Feuerlöscher ist eine FFP2 Maske zu tragen 

und der Sicherheitsabstand einzuhalten! 

FREIZEIT & LEBEN
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Jugendblasmusik der FF Hornstein 

Neuigkeiten von der Jugendblasmusik
Die Jugendblasmusik der FF Hornstein ist soweit gut ins neue 
Jahr 2022 gestartet und hat den Probenbetrieb bereits aufge-
nommen. Wir wollen schließlich gut vorbereitet in das sicher 
fordernde Jubiläumsjahr gehen!

Nach der ordentlichen Generalversammlung Ende letzten 
Jahres setzt sich der neue Vorstand nun aktiv für Stabilität, 
mehr Präsenz im Ort und stärkere Zusammenarbeit mit 
Kinderausbildungsstätten ein. Aktuell wird etwa das Noten-
archiv neu sortiert und überarbeitet – bei über 600 Stücken 
keine Kleinigkeit!

Auf Veranstaltungsseite setzen wir mit dem Faschingsumzug 
am Samstag, 26. Februar einen musikalischen Akzent in die 
bunte Zeit. Mit unserem Drei-Achterl-Takt Ball am 23. April 
eröffnen und schließen auch zugleich die Hornsteiner Ballsai-
son und hoffen schon jetzt auf zahlreiche Gäste bei gewohnt 
guter Frühjahrsstimmung begleitet von Music & Life. Unser 

Musikverein wird auch bei der Jubiläumswoche zu Pfingsten 
an vielen Stellen und Zeitpunkten im Einsatz sein und den 
festlichen Rahmen beisteuern.

Erneut möchten wir auch ein Apell an die Hornsteiner 
Bevölkerung richten! Wir leiden noch immer an Personal-
not! Habt ihr Kinder oder Enkelkinder, die gerne ein Blasmu-
sikinstrument erlernen würden? Oder seid ihr selbst 
vielleicht schon aktiv gewesen und würdet gerne wieder 
anfangen? Meldet euch einfach bei einem Vereinsvertreter 
und wir finden gemeinsam einen Weg! Die Kontakte sind auf 
der Webseite www.jbmhornstein.at zu finden.

Wir wünschen noch einen schönen Frühling und sehen und 
hören einander hoffentlich bei verschiedensten Anlässen.

 
Mit musikalischen Grüßen, eure JBM Hornstein

  
Die erste nachhaltige, faire Social Media Plattform  

mit aktiver CO2 Einsparung 
 

Wir befinden uns in besonders herausfordernden Zeiten, wir befinden uns inmitten einer 
Klimakrise. Um die globale Erwärmung auf zwei Grad zu beschränken, muss die Menschheit 
ihre CO2-Emissionen drastisch senken. Die Plattform pro.earth verbindet Menschen im 
gemeinsamen Streben nach einem nachhaltigeren, CO2 einsparenden Leben. 

Handeln statt reden. Und zwar nicht alleine, sondern gemeinsam! 

Das kann pro.earth: 

• Mit pro.earth wirst Du laufend über aktuelle Themen aus den Bereichen Klimaschutz 
und Nachhaltigkeit informiert.  
 

• Poste deine eigenen Beiträge oder blättere durch die Postings anderer User 
 

• Bring Deine Ideen auf pro.earth ein, diese werden bewertet und allen Usern 
präsentiert. 
 

• Du kannst aktiv an pro.earth Challenges zur Rettung des Klimas teilnehmen, um 
gemeinsam mit anderen Usern CO2-reduzierende Aktivitäten umzusetzen. 
 

• Regionalisierte und zertifizierte Werbemöglichkeit für nachhaltige Produkte 
 

• pro.earth investiert 30% aller Werbeeinnahmen in Klima-Projekte und spart somit CO2 
 

Umweltprojekte  Energieprojekte  Bildungsprojekte 

 

 

 

 

Jeder Post hilft CO2 zu sparen! 
www.pro.earth 

Für weitere Fragen, stehen wir unter office@pro.earth gerne zur Verfügung. 

 

FREIZEIT & LEBEN
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GEBURTSTAGE IM MÄRZ
Karl Zuba 60 Jahre
Hermine Palkovits 85 Jahre
Andreas Putz 50 Jahre
Manuela Frey 65 Jahre
Richard Wagner 50 Jahre
Emil Djedovic 65 Jahre
Walter Pichler 65 Jahre
Anna Ruisz 85 Jahre
Mathilde Juschitz 90 Jahre 
Hannes Pichler 50 Jahre
Gerhard Steiger 65 Jahre
Maria Trapichler 80 Jahre
Dipl.Ing. Dr. Michael Siebenhandl 55 Jahre
Eva Schwartz 50 Jahre
Peter Trichtl 60 Jahre
Anna Pollak 90 Jahre
Blagoje Bojovic 55 Jahre
Gertrude Varga 70 Jahre
Heinz Holy 55 Jahre
Leopold Planer 65 Jahre
Ayse Boydas 75 Jahre

Maria Wieger 80 Jahre
Theresia Heggenberger 85 Jahre
Frieda Pinczolits 93 Jahre
Csaba Levay 75 Jahre
Katharina Szinovatz 92 Jahre

STERBEFÄLLE IM JÄNNER
Berto Oskar Harald
Benkö Alexander
Troindl Ingrid

GEBURTEN IM JÄNNER
Arlow Lukas Günter Johann
Ðonović Jakov
Schmitl Mila Sofia

AUS DEM STANDESAMT

Gemeindegebäude und das ASZ-Gelände 
bitte nur mit FFP2-Maske betreten!

Bei Parteienverkehr muss ab 14 Jahren 
eine FFP2-Maske getragen werden.

Halten Sie 2 Meter Abstand zu  
anderen Personen.

Für Fragen stehen wir Ihnen während  
der Öffnungszeiten telefonisch unter 
02689 2225 zur Verfügung!

Vor dem Betreten des Gebäudes  
Hände desinfizieren!

IMPRESSUM Herausgeber und für Layout und Inhalt verantwortlich: Marktgemeinde Hornstein, Rathausplatz 1 | A-7053 Hornstein 
Druck: Liebenprint Grafik Repro Druck GmbH 

Im Sinne einer besseren Lesbarkeit der Texte wurde von uns entweder die männliche oder weibliche Form von personenbezogenen  
Hauptwörtern gewählt. Dies impliziert keinesfalls eine Benachteiligung des jeweils anderen Geschlechts. Frauen und Männer  

mögen sich von den Inhalten gleichermaßen angesprochen fühlen. Wir danken für Ihr Verständnis.

WIR GRATULIEREN

Anastasia Sailer zum 80. Geburtstag

Johann Pavetich zum 80. Geburtstag

Walter Switak zum 80. Geburtstag

Peter Payrich zum 70. Geburtstag

Der Hornsteiner Volleyball-Verein SFC feierte sein 25. Bestandsjubiläum.

FREIZEIT & LEBENFREIZEIT & LEBEN
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Verbinde auch 
du dich mit 
Hornstein.
Hornstein verbindet sich ab 01.03. 
mit CITIES – die neue Kommunikationsmöglichkeit 
mit Städten, Gemeinden, Firmen & Vereinen.

Zum Start der  CITIES-App Gewinnspiel

9:41

CITIES-App für 

Hornstein 

schon gesichert?

So nimmst du am 
Gewinnspiel teil:

CITIES-App gratis 
downloaden

Als User registrieren & 
Profil erstellen

Bis 31.05. mit 
Hornstein verbinden

2

3

1

Zum Start von CITIES 
in Hornstein verlost die 
Marktgemeinde:

1. Preis: E-Bike 
 zur Verfügung gestellt 
 von der SigmaPharm 

2. Preis: iPad 
 zur Verfügung gestellt von 
 JT Computer 

3. Preis: € 100 Hornstein- 
 Gutscheine zur Verfügung 
 gestellt von der 
 Marktgemeinde Hornstein


